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Wege zu einer Bürgerstiftung

w EgE  zU  E InER  büRgER S t I f t Ung

Bürgerstiftungen sind eine der innovativsten 
und dynamischsten stiftungsformen weltweit. 
sie verbinden konzeptionell das persönliche 
engagement des Vereins mit der finanziellen 
nachhaltigkeit der stiftung. 

ab den 1990er Jahren haben sich Bürgerstif-
tungen zu einem globalen Phänomen entwi-
ckelt. inzwischen gibt es in 50 Ländern dieser 
Welt mehr als 1.473 Bürgerstiftungen – eine 
entwicklung, die sich der gemeinhin als 
„erfinder“ der Community foundation geltende 
Bankier und anwalt frederick gof wohl nicht 
hat träumen lassen, als er im Jahr 1914 im us-
amerikanischen Bundesstaat Ohio mit der Cle-
veland Community foundation die erste Bür-
gerstiftung ins Leben rief. Mitte der 1990er 
Jahre kam die idee nach Deutschland; in gü-
tersloh und Hannover wurden die ersten beiden 
Bürgerstiftungen gegründet. idee und Konzept 
der Bürgerstiftung haben in Deutschland fuß 
gefasst und verzeichnen eine sehr positive ent-
wicklung. 

seit der ersten auflage unseres ratgebers 
„Wege zu einer Bürgerstiftung“ im Jahr 2000 
sind inzwischen bald 10 Jahre vergangen. nach 
zwei aktualisierungen legen wir nun eine 4., 
vollständig überarbeite und erweiterte auflage 
vor. Der ratgeber wendet sich sowohl an grün-
dungsinitiativen als auch an bestehende Bür-
gerstiftungen.

im Mittelpunkt des ratgebers steht nach wie 
vor die satzungsmäßige ausgestaltung einer 
Bürgerstiftung. Die beiden hier enthaltenen 
Mustersatzungen erfüllen alle für Bürgerstif-
tungen wichtigen anforderungen rechtlicher 
und normativer natur. Dazu gehören die rege-
lungen der Landesstiftungsgesetze, des steuer-
rechts sowie weitere Kriterien, die in einem 
Beitrag in diesem ratgeber beschrieben sind. 
erstmalig in diesen ratgeber aufgenommen 
sind Mustergeschäftsordnungen für das ent-
scheidungs- und aufsichtsorgan einer Bürger-
stiftung. Hier werden u.a. die Zuständigkeits-
bereiche innerhalb des stiftungsvorstandes und 
des stiftungskuratoriums näher beschrieben. 

grafiken veranschaulichen die Organstruktur 
der beiden Mustersatzungen sowie die Zustän-
digkeiten innerhalb der Organe.

ferner ist ein Beitrag zu fragen der guten 
Leitung von Bürgerstiftungen aufgenommen, 
um der Diskussion über Corporate governance 
bzw. nonprofit governance rechnung zu tra-
gen. auch für bereits gegründete Bürgerstif-
tungen mag die eine oder andere dieser aus-
führungen von nutzen sein. in einem weiteren 
Beitrag stellen wir Motive und Beispiele des 
bundesweiten engagements der genossen-
schaftsbanken für Bürgerstiftungen vor.
 
wege zu einer bürgerstiftung
 „Viele Wege führen nach rom“, weiß der Volks-
mund, ebenso, dass „umwege die Ortskenntnis 
erhöhen“. auch wenn der erkenntnisgewinn 
vielleicht größer ist, wenn man nicht den direk-
ten Weg zum Ziel nimmt, hat sich aus der lang-
jährigen Beratungsarbeit von aktive Bürger-
schaft das folgende Vorgehen als hilfreich 
erwiesen:

Orientierungsphase: als dieser ratgeber für 
seine 4. auflage überarbeitet wurde, gab es be-
reits über 200 Bürgerstiftungen in Deutschland. 
eine Bürgerstiftung folgt der idee: eine region 
- eine Bürgerstiftung. Der erste schritt sollte 
daher in der Prüfung bestehen, ob es bereits 
eine Bürgerstiftung vor Ort oder in der nähe 
gibt. Verwenden sie dazu gerne unsere „um-
kreissuche Bürgerstiftungen“, die ihnen stets 
aktuell unter eingabe ihrer Postleitzahl die Bür-
gerstiftungen in ihrer nähe im umkreis von 30, 
50 und 100 km anzeigt. 

Bürgerstiftungen die sie vielleicht kennen 
oder von denen sie gehört haben und die den-
noch nicht in der umkreissuche enthalten sind, 
entsprechen vermutlich dann nicht den soge-
nannten „Zehn Merkmalen einer Bürgerstif-
tung“ des Bundesverbandes Deutscher stif-
tungen. gerne sind wir bereit, individuell 
auskunft zu geben. unsere Datenbank der Bürger-
stiftungen in Deutschland verzeichnet - leider - 

wege zu einer bürger-
stiftung:

Orientierungsphase •	
(Ist eine bürgerstif-
tung das richtige In-
strument? gibt es 
bereits eine bürger-
stiftung?)

Initiativphase (wer •	
ist bereit, sich mit 
geld, zeit und Ideen 
zu beteiligen?)

gründungsphase (In •	
welchem gebiet will 
die bürgerstiftung 
wirken? womit will 
sie ihr Engagement 
konkret umsetzen?)
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auch über 200 sogenannte Bürgerstiftungen, 
die den oben genannten Merkmalen nicht ent-
sprechen.

gibt es bei ihnen noch keine Bürgerstiftung, 
regen wir an, sich näher mit dem Konzept der 
Bürgerstiftung vertraut zu machen. für Vieles 
ist die Bürgerstiftung das richtige instrument, 
jedoch nicht für alles. gerne senden wir ihnen 
neben den einführenden informationen auf 
unserem internetportal auch informationsma-
terial kostenlos zu. speziell für interessierte 
Volksbanken raifeisenbanken bieten wir unser 
informationspaket „Bürgerstiftungen: ent-
scheidungs- und argumentationshilfen“ an. 

Initiativphase: Ob das Konzept Bürgerstiftung 
auch in ihrer stadt oder region realisierbar ist, 
lässt sich pragmatisch am einfachsten feststel-
len, indem man wichtige Multiplikatoren auf 
das Konzept der Bürgerstiftung anspricht. Deren 
Mitwirkung als stifter oder spender, als Vor-
stands- oder Kuratoriumsmitglied, als Multipli-
kator oder ideengeber ist ein wichtiger weiterer 
schritt zur Bürgerstiftung. einen Powerpoint-
vortrag „eine Bürgerstiftung für unsere stadt“ 
schicken wir ihnen auf anfrage gerne per e-Mail 
zu. Wenn unsere terminlage es zulässt, stehen 
wir auch jederzeit für einen Vortrag im rahmen 
einer informationsveranstaltung zur Verfügung. 
Durch ein kostenfreies abonnement unseres 
zweimonatlich erscheinenden rundbriefs Bür-
gerstiftungen können sie sich zudem von infor-
mationen über die arbeit anderer Bürgerstif-
tungen anregen lassen.

gründungsphase: Der formelle Weg zur grün-
dung einer Bürgerstiftung setzt voraus, dass der 
initiativkreis bzw. der initiator ein anfängliches 
stiftungskapital für die Bürgerstiftung von i.d.r. 
mindestens 50.000 euro aufgebracht hat und 
sich mehrere Personen für Vorstands- und Ku-
ratoriumsämter zur Verfügung stellen.

Die summe des anfangskapitals und die na-
men der künftigen Organmitglieder werden auf 
dem formular „stiftungsgeschäft“ eingetragen 
und zusammen mit der satzung an die zustän-
dige stiftungsbehörde zur rechtlichen anerken-
nung der stiftung geschickt. es ist empfehlens-
wert, den satzungsentwurf in dem Zeitfenster, 
in dem sich die gründungsabsicht konkretisiert, 
zur Vorprüfung der stiftungsrechtlichen und ge-
meinnützigkeitsrechtlichen anforderungen bei 
der stiftungsbehörde einzureichen. Die stif-
tungsbehörde setzt sich von sich aus mit dem 

zuständigen finanzamt in Verbindung. sobald 
die stiftungsbehörde die anerkennungsurkunde 
ausstellt, erhält die Bürgerstiftung ihre recht-
liche selbständigkeit. im nächsten schritt kon-
stituieren sich die Organe.

neben dem formellen Weg zur gründung ge-
hört zur fachlichen Vorbereitung während der 
gründungsphase die Klärung verschiedener fra-
gen. Hierzu zählt u.a. die frage nach der größe 
der Bürgerstiftung (in welchem gebiet soll die 
Bürgerstiftung wirken?) und die frage nach dem 
ersten Projekt, mit dem die Bürgerstiftung aus 
der Vielzahl ihrer stiftungszwecke ein wichtiges 
anliegen konkretisiert. selbstverständlich zäh-
len auch alle klassischen Maßnahmen der Öfent-
lichkeitsarbeit wie die gestaltung eines Logos 
usw. dazu. Zu diesen und anderen wichtigen 
themen hat die aktive Bürgerschaft weitere 
ratgeber erarbeitet, die wir ihnen gerne zur 
Verfügung stellen.

für viele kenntnisreiche Hinweise zur über-
arbeitung der Mustersatzungen danken wir un-
seren Kolleginnen elena Philipp und Judith Pol-
terauer. ein weiterer Dank geht an unseren 
Kollegen Bodo Wannow sowie an zahlreiche 
Vorstandsmitglieder und aufsichtsräte aus Bür-
gerstiftungen für ihre rückmeldungen aus der 
Bürgerstiftungspraxis. 

insbesondere allen künftigen Bürgerstif-
tungen wünschen wir einen reibungslosen start 
und viel erfolg für ihr engagement. Wir hofen, 
dass wir ihnen mit diesem ratgeber ein wenig 
dabei helfen können.

stefan nährlich und Bernadette Hellmann 

w EgE  zU  E InER  büRgER S t I f t Ung

O weiterführende Infor-
mationen:

aktive bürgerschaft 
(hrsg.): bürgerstiftung 
leicht gemacht. berlin 
2007 (flyer)

aktive bürgerschaft 
(hrsg.): bürgerstiftung: 
Mitgemacht! berlin 2009 
(flyer)

www.aktive- 
buergerschaft.de/ 
buergerstiftungen
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anforderungen an Bürgerstiftungs-

satzungen und geschäftsordnungen

S at zUngEn  Und  gE S c h ä f t S ORdnUngEn

Das Konzept der Bürgerstiftung ist aus der stif-
tungspraxis heraus entstanden. Der gesetzge-
ber definiert weder, was eine Bürgerstiftung ist, 
noch schreibt er spezielle satzungsinhalte vor. 
gleichwohl soll die Bürgerstiftung etwas an-
deres sein als die stiftung eines Bürgers, wie die 
wortwörtliche interpretation vielleicht nahe-
legt. 

im unterschied zur herkömmlichen stiftung, 
die von einer Person oder einem unternehmen 
gegründet wird und fortan mit den erträgen aus 
dem stiftungskapital arbeitet, sind Bürgerstif-
tungen gemeinschaften von stiftern und Zu-
stiftern, die das stiftungskapital erst langfristig 
durch eine Vielzahl eher kleinerer Zustiftungen 
aufbauen. Dadurch kann es sich jeder leisten, 
stifterin oder stifter zu werden. im gegensatz 
zu Vereinen muss eine stiftung ihr geld nicht 
„zeitnah“ verwenden, sondern kann langfristig 
arbeiten. Das stiftungsvermögen selbst bleibt 
unangetastet. Dies macht die Bürgerstiftung 
langfristig unabhängig von der wirtschaftlichen 
situation, politischen Mehrheiten und der 
wechselnden spendenbereitschaft der Bürger.

Da Bürgerstiftungen „auf ewig“ angelegt 
sind, ist ihr tätigkeitsbereich bewusst sehr weit 
gefasst. Dadurch können sie im Laufe ihres Be-
stehens flexibel auf gesellschaftliche Verände-
rungen reagieren und sind ofen für die Motive 
und interessen von späteren Zustiftern. Darüber 
hinaus trägt dieser ansatz dazu bei, die klas-
sische segmentierung der deutschen „ehren-
amtslandschaft“ in sport, Kultur, soziales, um-
welt usw. aufzuweichen und bürgerschaftliches 
engagement als gesellschaftlichen Wert stärker 
in‘s Bewusstsein zu rücken. insofern ist eine 
Bürgerstiftung auch keine Konkurrenz für be-
reits bestehendes engagement in Vereinen und 
stiftungen vor Ort, sondern vielmehr eine not-
wendige Bündelung der Kräfte, um gemeinsam 
mehr zu erreichen.

Die in diesem ratgeber abgedruckten Mus-
tersatzungen und Mustergeschäftsordnungen 
berücksichtigen die nachfolgend aufgeführten 
verschiedenen anforderungen. Die beiden sat-

zungsvarianten und die geschäftsordnungen 
der Organe sind aufeinander abgestimmt. 
grundsätzlich ist es möglich, inhalte verschie-
dener satzungen bestehender Bürgerstiftungen 
zu kombinieren, wobei höchste sorgfalt darauf 
zu verwenden ist, dass die logischen Beziehun-
gen zwischen den einzelnen Paragraphen be-
stehen bleiben.

Satzung: zehn Merkmale von bürgerstif-
tungen

eine Bürgerstiftung erfüllt bestimmte Charakte-
ristika, z.B. hinsichtlich ihrer regionalen aus-
richtung und der Vielfalt ihrer stiftungszwecke. 
Bürgerstiftungen sollen unabhängig sein und 
langfristig stiftungsvermögen aufbauen. Bür-
gerstiftungen können ausschließlich fördernd 
tätig sein oder auch eigene Projekte durchfüh-
ren. Dass Bürgerstiftungen bürgerschaftliches 
engagement unterstützen, ist sowohl Ziel als 
auch Wesensmerkmal. Die sogenannten „Zehn 
Merkmale einer Bürgerstiftung“ des Bundes-
verbandes Deutscher stiftungen vom Mai 2000 
enthalten eine Zusammenstellung der Charak-
teristika, die Bürgerstiftungen erfüllen sollen.

ihre Berücksichtigung in der stiftungssat-
zung soll die einbindung von Bürgerinnen und 
Bürgern in die stiftungsarbeit und deren unab-
hängigkeit von Partikularinteressen gewährleis-
ten. unabdingbar für eine Bürgerstiftung ist die 
in der satzung verankerte errichtung mindes-
tens zweier stiftungsorgane, eines entschei-
dungs- und eines Kontrollorgans. in den Or-
ganen dürfen einzelne institutionen wie z.B. 
politische Parteien, stadtverwaltung, Kirchen, 
unternehmen oder Banken keine stimmen-
mehrheit haben, weder durch „geborene“ noch 
gewählte Mitglieder. Die Bürgerstiftung muss 
„sich selbst“ gehören und ihre eigenen angele-
genheiten selbst regeln können. ausführlich ist 
die umsetzung der Merkmale im Beitrag Metho-
dik im „Länderspiegel Bürgerstiftungen. fakten 
und trends“ beschrieben.

anforderungen:

zehn Merkmale von •	
bürgerstiftungen

bürgerstiftungs-•	
praxis

corporate gover-•	
nance

Stiftungs- und Steu-•	
errecht

zielgruppenspezifika•	
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Satzung: bürgerstiftungspraxis

in den letzten Jahren hat sich das Wissen über 
die arbeits- und Organisationsweise von Bür-
gerstiftungen sowohl verbessert als auch wei-
terentwickelt. Kam anfänglich z.B. der stifter-
versammlung (bzw. dem stifterforum) als Organ 
der Zustifter eine vergleichsweise große Bedeu-
tung zu, so finden sich heute kaum noch Mus-
tersatzungen oder empfehlungen von fachor-
ganisationen, die diesem Organ z.B. die 
Zuständigkeit für die Wahl der Mitglieder des 
Kontrollorgans zuweisen. aber auch ohne dieses 
Wahlrecht, das teilweise unerwünschte auswir-
kungen auf die Kontinuität in der Zweckverfol-
gung hatte, bleibt das Organ der Zustifter ein 
wichtiges instrument für die arbeit der Bürger-
stiftung.  

Satzung: corporate governance

Während in früheren Mustersatzungen z.B. die 
Mitglieder des Kontrollorgans aufgrund eines 
Vorschlags des entscheidungsorgans (Vorstand) 
gewählt wurden, hat die Diskussion über Cor-
porate governance hier zu einer sensibilisierung 
für gute Leitungsstrukturen auch im gemein-
nützigen Bereich geführt. Dass Vorstände sich 
ihre aufsichtsräte durch ihr Vorschlagsrecht im 
Wesentlichen selbst auswählen können, 
schränkt aus heutiger sicht die Kontrollfunktion 
des aufsichtsrats zu sehr ein. im interesse einer 
unabhängigen Kontrolle, aber auch im sinne ei-
ner guten Zusammenarbeit der beiden Organe 
zum Wohle der stiftung, ist das Vorschlagsrecht 
des Vorstands in der aktuellen Mustersatzung in 
eine anhörungspflicht abgeändert worden. 
Mehr zum thema Corporate  bzw. nonprofit go-
vernance finden sie auf den seiten 31f dieses 
ratgebers sowie nachfolgend im abschnitt zu 
den geschäftsordnungen für Vorstand und Ku-
ratorium. 

Satzung: Stiftungs- und Steuerrecht

schließlich müssen die Vorschriften der Landes-
stiftungsgesetze und die steuerrechtlichen Vor-
schriften insbesondere der abgabenordnung 
beachtet werden. in beiden Bereichen haben in 
den letzten Jahren nicht unwesentliche Ände-
rungen stattgefunden. nach wie vor besteht vor 
allem in den steuerrechtlichen regelungen er-
heblicher ermessensspielraum in der auslegung 
und anwendung der Vorschriften. Hinzu kom-

men eine unterschiedliche „übliche anwen-
dungspraxis“ der zuständigen Behörden sowie 
landesspezifische Besonderheiten, was deutsch-
landweit zu einer Vielfalt der satzungen von 
Bürgerstiftungen geführt hat. Wie die Bera-
tungspraxis gezeigt hat, ist die Bereitschaft der 
Behörden, von ihren üblichen formulierungen 
abzuweichen, unterschiedlich ausgeprägt, was 
jedoch nicht bedeutet, dass „unübliche“ sat-
zungsinhalte zu einer Verwehrung der anerken-
nung führen. Weitgehend akzeptiert ist, dass 
Bürgerstiftungen auch bei einem vergleichwei-
se geringen stiftungsvermögen bei errichtung 
eine Vielzahl von satzungszwecken verfolgen 
können.

Satzung: zielgruppenspezifika

ein spezifisches Merkmal der Mustersatzungen 
für Bürgerstiftungen von aktive Bürgerschaft 
sind die regelungen hinsichtlich des engage-
ments von Volksbanken und raifeisenbanken 
für diese stiftungen (siehe dazu mehr auf den 
seiten 37f). so wird in den satzungsentwürfen 
den genossenschaftsbanken die Option einge-
räumt, jeweils ein von jeweils mindestens drei 
Mitgliedern des entscheidungs- und des Kon-
trollorgans zu benennen (geborenes Mitglied). 
Die benannte Person unterliegt den gleichen 
rechten und Pflichten wie alle Organangehö-
rigen. Ob und in welcher form diese Option im 
einzelfall realisiert wird, hängt von der jewei-
ligen genossenschaftsbank und den weiteren 
gründungsinitiatoren ab.

Satzung: Stiftungsgeschäft

neben der satzung gehört das so genannte stif-
tungsgeschäft zu den formalia, die zur Bean-
tragung der anerkennung einer Bürgerstiftung 
bei der zuständigen stiftungsbehörde notwen-
dig sind. auf diesem formular werden im We-
sentlichen die künftigen Organmitglieder, die 
Höhe des stiftungsvermögens bei gründung und 
die namen der gründungsstifter genannt. Das 
formular stiftungsgeschäft bieten in der jewei-
ligen und aktuellen fassung die stiftungsauf-
sichtsbehörden im internet zum Herunterladen 
an. Die Kontaktadressen der zuständigen stif-
tungsbehörde sind auf den internetseiten von 
aktive Bürgerschaft unter www.aktive-buer-
gerschaft.de/buergerstiftungen aufgelistet. ein 
Muster eines stiftungsgeschäftes ist auf seite 38 
abgedruckt.

S at zUngEn  Und  gE S c h ä f t S ORdnUngEn

O aktuelle Informationen 
und Entwicklungen auch 
zu satzungsrelevanten 
themen:

E-Mail Rundbrief bürger-
stiftungen: zweimonatli-
cher Informationsdienst 
für die bürgerstiftungs-
praxis: abonnement ko-
stenfrei. Kontakt: bodo 
wannow, Projektmanager 
bürgerstiftungen 
bodo.wannow@aktive-
buergerschaft.de

aktive bürgerschaft aktu-
ell. der Online-nachrich-
tendienst bürgergesell-
schaft erscheint jeden 
Monat frei haus und ko-
stenlos. Kontakt: Judith 
Polterauer, Projektleitung 
bürgergesellschaft 
judith.polterauer@ 
aktive-buergerschaft.de 
oder Elena Philipp, Pro-
jektmanagerin bürgerge-
sellschaft 
elena.philipp@aktive-
buergerschaft.de
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S at zUngEn  Und  gE S c h ä f t S ORdnUngEn

geschäftsordnungen für Vorstand und 
Kuratorium

eine satzung regelt die wichtigsten fragen zur 
Organisation und arbeitsweise einer Bürgerstif-
tung, die geschäftsordnungen der jeweiligen 
Organe gehen auf weitere zu klärende sachver-
halte ein. geschäftsordnungen können erst 
nach gründung der Bürgerstiftung und frühe-
stens mit der konstituierenden sitzung der Or-
gane verabschiedet werden. Während in der 
satzung typischerweise die notwendigen Mehr-
heiten für bestimmte Beschlüsse festgelegt 
sind, regelt die geschäftsordnung unter ande-
rem etwa die Modalitäten der teilnahme Dritter 
an sitzungen der Organe. 

generell dienen die geschäftsordnungen 
dazu, die inneren angelegenheiten der Organe 
wie z.B. die Zuständigkeiten einzelner Mitglie-
der näher zu regeln. Die in diesem ratgeber ab-
gedruckten geschäftsordnungen sind dabei so-
wohl mit den Mustersatzungen als auch mit den 
Zielen und aufgabenverteilungen des ratgebers 
„BürgerstiftungsCheck“ kompatibel, der auf der 
Basis einer Balanced scorecard ein instrument 
zur strategischen steuerung einer Bürgerstif-
tung darstellt.

geschäftsordnungen:

Mustergeschäftsord-•	
nungen für Vorstand 
und Kuratorium auf 
den Seiten 26ff

Schaubilder zur Or-•	
ganstruktur und zur 
aufgabenverteilung 
innerhalb der Organe 
auf den Seiten 24f 
und 30
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S at zUngEn  Und  gE S c h ä f t S ORdnUngEn

Verzeichnis der deut-
schen bürgerstiftungen, 
welche die „zehn Merk-
male“ erfüllen, mit Kon-
taktadressen, finanzan-
gaben und anderen 
Informationen unter: 

www.aktive- 
buergerschaft.de/ 
umkreissuche

Zehn Merkmale einer Bürgerstiftung

Bundesverband Deutscher stiftungen

eine Bürgerstiftung ist eine unabhängige, auto-
nom handelnde, gemeinnützige stiftung von 
Bürgern für Bürger mit möglichst breitem stif-
tungszweck. sie engagiert sich nachhaltig und 
dauerhaft für das gemeinwesen in einem geo-
graphisch begrenzten raum und ist in der regel 
fördernd und operativ für alle Bürger ihres de-
finierten einzugsgebietes tätig. sie unterstützt 
mit ihrer arbeit bürgerschaftliches engage-
ment. 
 
1. eine Bürgerstiftung ist gemeinnützig und will 
das gemeinwesen stärken. sie versteht sich als 
element einer selbstbestimmten Bürgergesell-
schaft. 
 
2. eine Bürgerstiftung wird in der regel von 
mehreren stiftern errichtet. eine initiative zu 
ihrer errichtung kann auch von einzelpersonen 
oder einzelnen institutionen ausgehen. 
 
3. eine Bürgerstiftung ist wirtschaftlich und po-
litisch unabhängig. sie ist konfessionell und 
parteipolitisch nicht gebunden. eine Dominanz 
einzelner stifter, Parteien, unternehmen wird 
abgelehnt. Politische gremien und Verwal-
tungsspitzen dürfen keinen bestimmenden ein-
fluss auf entscheidungen nehmen. 
 
4. Das aktionsgebiet einer Bürgerstiftung ist 
geographisch ausgerichtet: auf eine stadt, ei-
nen Landkreis, eine region. 
 
5. eine Bürgerstiftung baut kontinuierlich stif-
tungskapital auf. Dabei gibt sie allen Bürgern, 
die sich einer bestimmten stadt oder region 
verbunden fühlen und die stiftungsziele beja-
hen, die Möglichkeit einer Zustiftung. sie sam-
melt darüber hinaus Projektspenden und kann 
unterstiftungen und fonds einrichten, die ein-
zelne der in der satzung aufgeführten Zwecke 
verfolgen oder auch regionale teilgebiete för-
dern. 

6. eine Bürgerstiftung wirkt in einem breiten 
spektrum des städtischen oder regionalen Le-
bens, dessen förderung für sie im Vordergrund 
steht. ihr stiftungszweck ist daher breit. er um-
fasst in der regel den kulturellen sektor, Jugend 
und soziales, das Bildungswesen, natur und 
umwelt und den Denkmalschutz. sie ist för-
dernd und/oder operativ tätig und sollte inno-
vativ tätig sein. 
 
7. eine Bürgerstiftung fördert Projekte, die von 
bürgerschaftlichem engagement getragen sind 
oder Hilfe zur selbsthilfe leisten. Dabei bemüht 
sie sich um neue formen des gesellschaftlichen 
engagements. 
 
8. eine Bürgerstiftung macht ihre Projekte öf-
fentlich und betreibt eine ausgeprägte Öfent-
lichkeitsarbeit, um allen Bürgern ihrer region 
die Möglichkeit zu geben, sich an den Projekten 
zu beteiligen. 
 
9. eine Bürgerstiftung kann ein lokales netz-
werk innerhalb verschiedener gemeinnütziger 
Organisationen einer stadt oder region koordi-
nieren. 
 
10. Die interne arbeit einer Bürgerstiftung ist 
durch Partizipation und transparenz geprägt. 
eine Bürgerstiftung hat mehrere gremien (Vor-
stand und Kontrollorgan), in denen Bürger für 
Bürger ausführende und kontrollierende funk-
tionen innehaben. 

Verabschiedet vom arbeitskreis bürgerstiftungen des 
bundesverbandes deutscher Stiftungen im Rahmen 
der 56. Jahrestagung im Mai 2000
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Mustersatzung einer Bürgerstiftung 

Modell 1 (Kooptation des Kuratoriums)

S at zUngEn  Und  gE S c h ä f t S ORdnUngEn

Satzung der bürgerstiftung (naME)
(erläuterung: Der name der Bürgerstiftung soll 
sich an der zu fördernden stadt oder region 
orientieren, nicht am namen des erststifters - 
eines unternehmens, der Kommune oder einer 
Privatperson.)

Präambel
Die Bürgerstiftung (naMe) ist eine gemein-
schaftseinrichtung von Bürgern für Bürger. im 
rahmen ihres satzungszwecks will sie bürger-
schaftliches engagement und gesellschaftliche 
Vorhaben fördern, die im interesse der region 
und ihrer Bürger liegen. Die Bürgerstiftung 
(naMe) wurde von (naMe) Bürgerinnen und Bür-
gern auf initiative der Volksbank raifeisenbank 
(naMe) gegründet. Zugleich möchte die Bürger-
stiftung weitere Bürger dazu anregen, sich 
durch Zuwendungen an der stiftung zu beteili-
gen und bei der eigenverantwortlichen Bewäl-
tigung gesellschaftlicher aufgaben in der regi-
on mitzuwirken. Die Bürgerstiftung übernimmt 
keine kommunalen Pflichtaufgaben. in diesem 
sinne will die Bürgerstiftung den gemein-
schaftssinn und die Mitverantwortung der Bür-
ger in ihrer region für diese region fördern und 
stärken und damit dazu beitragen, dass die re-
gion sich positiv entwickelt. 

§ 1 name, Rechtsform, Sitz
(1) Die stiftung führt den namen Bürgerstiftung 
(naMe). 
(2) sie ist eine rechtsfähige stiftung des bürger-
lichen rechts mit dem sitz in (Ort).

§ 2 gemeinnützigkeit
(1) Die stiftung verfolgt ausschließlich und un-
mittelbar mildtätige, kirchliche und gemein-
nützige Zwecke im sinne des abschnitts steuer-
begünstigte Zwecke der abgabenordnung. 
(2) Die stiftung ist selbstlos tätig. sie verfolgt 
nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwe-
cke.
(3) Die Mittel der stiftung dürfen nur für die sat-

zungsgemäßen Zwecke verwendet werden. 
(4) Die stiftung darf niemanden durch ausga-
ben, die den Zwecken der stiftung fremd sind, 
oder durch unverhältnismäßig hohe Vergü-
tungen oder andere Vergünstigungen begünsti-
gen. Organmitgliedern dürfen keine Vermö-
gensvorteile aus Mitteln der stiftung zugewendet 
werden.
(5) Die Verwaltung der stiftung hat den grund-
sätzen einer sparsamen Wirtschaftsführung zu 
entsprechen.

§ 3 Stiftungszweck
(1) Zweck der stiftung ist 
a. die förderung von Wissenschaft und for-

schung;
b. die förderung des öfentlichen gesundheits-

wesens und der öfentlichen gesundheits-
pflege

c. die förderung der Jugend- und altenhilfe;
d. die förderung von Kunst und Kultur;
e. die förderung des Denkmalschutzes und der 

Denkmalpflege;
f. die förderung der erziehung, Volks- und Be-

rufsbildung einschließlich der studentenhil-
fe;

g. die förderung des naturschutzes und der 
Landschaftspflege im sinne des Bundesna-
turschutzgesetzes und der naturschutzge-
setze der Länder, des umweltschutzes, des 
Küstenschutzes und des Hochwasser-
schutzes;

h. die förderung des Wohlfahrtswesens, ins-
besondere der Zwecke der amtlich aner-
kannten Verbände der freien Wohlfahrts-
pflege (§ 23 der umsatzsteuer-Durchfüh- 
rungsverordnung), ihrer unterverbände und 
ihrer angeschlossenen einrichtungen und 
anstalten;

i. die förderung der rettung aus Lebensge-
fahr;

j. die förderung des feuer-, arbeits-, Kata-
strophen- und Zivilschutzes sowie der un-
fallverhütung;

k. die förderung internationaler gesinnung, 

Kooptation:

Kooptation (lateinisch 
cooptatio), auch Koop-
tion oder Kooptierung, 
ist die Ergänzungs-
wahl, zuwahl, aufnah-
me oder wahl von Mit-
gliedern durch die 
übrigen Mitglieder ei-
ner gemeinschaft.
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der toleranz auf allen gebieten der Kultur 
und des Völkerverständigungsgedankens;

l. die förderung von Verbraucherberatung und 
Verbraucherschutz;

m. die förderung der gleichberechtigung von 
frauen und Männern;

n. die förderung des schutzes von ehe und fa-
milie;

o. die förderung der Kriminalprävention;
p. die förderung des sports (schach gilt als 

sport);
q. die förderung der Heimatpflege und Hei-

matkunde;
r. die förderung des bürgerschaftlichen enga-

gements zugunsten gemeinnütziger, mild-
tätiger und kirchlicher Zwecke;

s. die förderung mildtätiger Zwecke i.s.d § 53 
aO und kirchlicher Zwecke;

in (hier regionale Begrenzung, z.B. stadt, Land-
kreis, region), in begründeten ausnahmefällen 
auch außerhalb.
(2) Die stiftung kann die vorgenannten Zwecke 
fördern
- unmittelbar durch eigene Vorhaben und 
- mittelbar durch die Beschafung und Wei-

tergabe von Mitteln i.s.d. § 58 nr. 1 und nr. 2 
aO durch Zuwendungen an andere steuerbe-
günstigte Körperschaften oder Körper-
schaften des öfentlichen rechts zur Ver-
wirklichung steuerbegünstigter Zwecke im 
sinne des abs. 1

(3) Die stiftung verwirklicht einen teil der vor-
genannten Zwecke unmittelbar durch die 
Durchführung eigener Maßnahmen. Diese erge-
ben sich beispielhaft aus der anlage, die Be-
standteil dieser satzung ist.
(4) Die stiftung verwirklicht die oben genannten 
Zwecke mittelbar z.B. durch
a. die finanzielle förderung von Kultur- und 

Kunsteinrichtungen in öfentlich-rechtlicher 
trägerschaft;

b. die finanzielle förderung von sportvereinen, 
soweit diese selbst als gemeinnützig aner-
kannt sind;

c. die finanzielle förderung von Wohlfahrts-
pflegeeinrichtungen;

d. die finanzielle förderung von Organisationen 
und einrichtungen, die ihrerseits die vorste-
henden Zwecke verfolgen;

e. die unterstützung wissenschaftlicher Vorha-
ben;

f. die förderung des nachwuchses in den Be-
reichen des Breiten- und Hochleistungs-
sports.

(5) Die genannten Beispiele zur Zweckverwirk-
lichung sind nicht abschließend. Die stiftung 
kann vielmehr alle Maßnahmen durchführen, 
die geeignet sind, die stiftungszwecke zu ver-
wirklichen.
(6) Die vorgenannten stiftungszwecke müssen 
nicht alle gleichzeitig und nicht im gleichen 
Maße gefördert werden.
(7) Die ergebnisse aus den geförderten Projekten 
können veröfentlicht werden.

§ 4 Stiftungsvermögen
(1) Das stiftungsvermögen besteht aus dem im 
stiftungsgeschäft zugesagten anfangsvermögen 
und den Zustiftungen. Das stiftungsvermögen 
soll kontinuierlich erhöht werden.
(2) Das stiftungsvermögen ist in seinem Bestand 
ungeschmälert zu erhalten; Vermögensum-
schichtungen sind zulässig. Das stiftungsver-
mögen ist sicher und ertragbringend anzule-
gen.

§ 5 Stiftungsmittel
(1) Die stiftungsmittel bestehen aus den erträ-
gen des stiftungsvermögens und den spenden, 
die der stiftung zur förderung des stiftungs-
zwecks zugewendet werden.
(2) im rahmen der steuerlichen Vorschriften 
können aus stiftungsmitteln rücklagen gebildet 
werden. 
(3) Die stiftungsmittel sind nach Deckung der 
Verwaltungskosten und Bildung eventueller 
rücklagen zeitnah für den stiftungszweck zu 
verwenden. 
(4) ein rechtsanspruch auf Leistung von stif-
tungsmitteln steht den durch die stiftung Be-
günstigten aufgrund dieser satzung nicht zu. 
empfänger von stiftungsmitteln haben über 
deren Verwendung gegenüber der Bürgerstif-
tung rechenschaft abzulegen.

§ 6 zuwendungen
(1) Die stiftung kann von jedermann Zustif-
tungen und spenden annehmen. sie können 
aus jeder art von Vermögenswerten (geld oder 
sachwerte) bestehen. Die stiftung kann sach-
werte in geld umwandeln, soweit nicht ein an-
deres bestimmt ist. 
(2) Zustiftungen sind Zuwendungen, die zur 
aufstockung des stiftungsvermögens bestimmt 
sind. Zustiftungen können durch rechtsgeschäft 
unter Lebenden oder von todes wegen (durch 
testament oder erbvertrag) erfolgen. 
(3) Bei Zustiftungen ab einem Wert von 25.000 

S at zUngEn  Und  gE S c h ä f t S ORdnUngEn

namensbeispiele:

bürgerstiftung aßlar

bürgerStiftung Region 
ahrensburg

bielefelder bürgerstif-
tung

bürgerstiftung landkreis 
günzburg

bürgerstiftung „halterner 
für halterner“

bürgerstiftung nürtingen 
und Umgebung

bürgerstiftung „wir für 
niederkassel“

bürgerstiftung Ostfalen

Stiftung bürger für leip-
zig

die wiesbaden Stiftung - 
bürgerstiftung
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euro kann der Zustifter einen konkreten Zweck 
für die Verwendung der stiftungsmittel benen-
nen. in diesem fall ist die Zustiftung von der 
stiftung treuhänderisch als sondervermögen 
unter Beachtung des von dem Zustifter genann-
ten Zwecks unter dem von ihm gewünschten 
namen zu führen (unselbständige stiftung). 
(4) ergänzend zur treuhandstiftung aus § 6 (3) 
kann ein stiftungsfonds eingerichtet werden. 
Der stiftungsfonds ist eine zweckgebundene 
Zuwendung in das grundstockvermögen der 
Bürgerstiftung. Die Mindestsumme zur einrich-
tung eines solchen fonds soll 10.000 euro be-
tragen, die einzahlung kann innerhalb von 3 
Monaten nach abschluss eines separaten Ver-
trags erfolgen. Der Zustifter kann konkrete 
Zwecke für die Verwendung der stiftungsmittel 
benennen, die im rahmen des satzungszwecks 
der Bürgerstiftung liegen müssen, und einen 
namenszusatz für den stiftungsfonds wählen. 
Der stiftungsfonds muss im Jahresabschluss 
ausgewiesen werden.
(5) spenden sind Zuwendungen, die zur zeitna-
hen Verwendung bestimmt sind.
(6) Die stiftung kann auch rechtlich selbstän-
dige stiftungen verwalten.

§ 7 Organe der Stiftung, Ehrenamt und 
höchstalter
(1) Die stiftung hat folgende Organe:
- den stiftungsvorstand,
- das stiftungskuratorium (auch stiftungsrat 

genannt),
- die stifterversammlung (auch stiftungsfo-

rum genannt)
(2) eine gleichzeitige Mitgliedschaft in mehreren 
Organen ist ausgeschlossen.
(3) Die Mitglieder der Organe haften nur für Vor-
satz und grobe fahrlässigkeit.
(4) Die Mitglieder von stiftungsorganen sind eh-
renamtlich tätig. sie können einen auslagener-
satz erhalten. Die einführung einer pauschalen 
aufwandsentschädigung im sinne des § 3 nr. 
26a estg kann durch den Vorstand beschlossen 
werden.
(5) Die amtszeit von Mitgliedern des stiftungs-
vorstands und des stiftungskuratoriums endet 
spätestens mit der Vollendung des 70. Lebens-
jahres.
(6) Der stiftungsvorstand kann nach Maßgabe 
des § 11 zu seiner entlastung eine geschäftsfüh-
rung einrichten.
(7) soweit die Mitglieder der fakultativ einzu-
richtenden geschäftsführung diese aufgabe 

nicht ehrenamtlich ausüben, können sie eine 
Vergütung nach Maßgabe ihres anstellungsver-
trags erhalten.

§ 8 Stiftungsvorstand
(1) Der stiftungsvorstand besteht aus mindes-
tens 3, höchstens 5 Personen. 
(2) Die Volksbank (name eg) (oder deren folg-
einstitut) hat zeitlich unbefristet das recht, ein 
Vorstandsmitglied zu benennen.
(3) Die weiteren Vorstandsmitglieder werden für 
die Dauer von jeweils 5 Jahren bestellt. Wieder-
bestellungen sind zulässig. Die ersten Bestel-
lungen erfolgen durch die stifter, die nachfol-
genden Bestellungen durch das 
stiftungskuratorium.
(4) ein bestelltes Vorstandsmitglied kann nur 
aus wichtigem grund durch das stiftungskura-
torium abberufen werden. scheidet ein be-
stelltes Vorstandsmitglied vor dem ende seiner 
amtszeit aus, bestellt das stiftungskuratorium 
für die restliche amtszeit ein anderes Vor-
standsmitglied.
(5) ein von der Volksbank (name eg) benanntes 
Mitglied kann nur aus wichtigem grund durch 
das stiftungskuratorium oder die benennende 
institution abberufen werden. in diesem fall 
entsendet die Volksbank (name eg) ein neues 
Mitglied in den Vorstand.
(6) Der stiftungsvorstand wählt aus seiner Mitte 
ein vorsitzendes Mitglied, ein stellvertretendes 
vorsitzendes Mitglied und ein schriftführendes 
Mitglied.
(7) Der stiftungsvorstand gibt sich eine ge-
schäftsordnung. 

§ 9 Sitzungen und beschlüsse des Stif-
tungsvorstands
(1) Die sitzungen des stiftungsvorstands werden 
durch das vorsitzende Mitglied nach Bedarf oder 
auf antrag eines Vorstandsmitglieds oder des 
stiftungskuratoriums einberufen, mindestens 
jedoch zweimal im Jahr. Die einladungsfrist be-
trägt zwei Wochen. sie kann in eilfällen verkürzt 
werden. 
(2) Der stiftungsvorstand ist beschlussfähig, 
wenn mindestens 2 Mitglieder anwesend sind, 
darunter das vorsitzende Mitglied oder das 
stellvertretende vorsitzende Mitglied. 
(3) Beschlüsse werden mit einfacher Mehrheit 
der anwesenden Mitglieder gefasst, soweit die-
se satzung nicht etwas anderes bestimmt. Bei 
stimmengleichheit entscheidet die stimme des 
vorsitzenden Mitgliedes.

Organe:

Stiftungsvorstand •	
(leitungsorgan)

Stiftungskuratorium, •	
bzw. Stiftungsrat 
(aufsichtsorgan)

Stifterversammlung •	
bzw. Stifterforum 
(Organ der Stifter 
und zustifter)
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(4) Mit Zustimmung aller seiner Mitglieder kann 
der stiftungsvorstand auch Beschlüsse außer-
halb einer sitzung fassen, z.B. im schriftlichen 
umlaufverfahren.
(5) über das ergebnis der sitzung des stiftungs-
vorstands sowie Beschlussfassungen im um-
laufverfahren wird eine niederschrift angefer-
tigt, die vom schriftführenden Mitglied und 
dem vorsitzenden Mitglied zu unterzeichnen 
ist. 

§ 10 aufgaben des Stiftungsvorstands
(1) Der stiftungsvorstand vertritt die stiftung 
gerichtlich und außergerichtlich in der Weise, 
dass das vorsitzende Mitglied oder das stellver-
tretende vorsitzende Mitglied jeweils mit einem 
weiteren Mitglied gemeinsam zur Vertretung 
berechtigt sind.
(2) Der stiftungsvorstand ist für alle angelegen-
heiten der stiftung zuständig, soweit nicht nach 
dieser satzung ein anderes Organ zuständig ist. 
insbesondere beschließt der stiftungsvorstand 
über folgende angelegenheiten:
- richtlinien für die anlage und Verwaltung 

des stiftungsvermögens nach anhörung des 
Kuratoriums,

- anlage und Verwaltung des stiftungsvermö-
gens entsprechend diesen richtlinien,

- richtlinien für die Verwendung der stif-
tungsmittel nach anhörung des Kuratori-
ums,

- Verwendung der stiftungsmittel entspre-
chend den richtlinien,

- einrichtung einer geschäftsführung ge-
mäß § 11,

- Bestellung und Bevollmächtigung sowie ab-
berufung der Mitglieder der geschäftsfüh-
rung gemäß § 11,

- aufstellung einer geschäftsordnung für die 
geschäftsführung gemäß § 11,

- aufstellung des Jahreshaushaltsplans,
- aufstellung des Jahresabschlusses mit einem 

Bericht über die erfüllung des stiftungs-
zwecks,

- abfassung des jährlichen rechenschaftsbe-
richts für die stifterversammlung,

- stellungnahme zu einer vom stiftungskura-
torium beabsichtigten Änderung der satzung 
gemäß § 19 der satzung, Vereinigung der 
stiftung mit einer anderen stiftung oder 
auflösung der stiftung gemäß § 20 der sat-
zung.

§ 11 geschäftsführung
(1) Der stiftungsvorstand kann bei Bedarf zu 
seiner entlastung mit Zustimmung des stif-
tungskuratoriums eine geschäftsführung ein-
richten und dafür eine oder mehrere Personen 
bestellen.
(2) als Mitglieder der geschäftsführung können 
auch Personen bestellt werden, die zugleich 
noch für eine andere einrichtung tätig sind.
(3) Der stiftungsvorstand legt in einer ge-
schäftsordnung fest, in welchem umfang er 
aufgaben auf die geschäftsführung überträgt, 
und erteilt ihr die zur Durchführung erforder-
lichen Vollmachten. Die Mitglieder der ge-
schäftsführung sind an Weisungen des stif-
tungsvorstands gebunden. sie haben die 
stellung eines besonderen Vertreters im sinne 
des § 30 BgB.
(4) Die Mitglieder der geschäftsführung werden 
vom stiftungsvorstand für einen Zeitraum von 
fünf Jahren bestellt. Wiederbestellung ist zuläs-
sig. eine abberufung während der amtszeit 
kann durch den Vorstand nur aus wichtigem 
grund erfolgen. 

§ 12 Stiftungskuratorium
(1) Das stiftungskuratorium besteht aus minde-
stens 7 und höchstens 15 Personen.
(2) Die Volksbank (name eg) (oder deren folg-
einstitut) hat zeitlich unbefristet das recht, ein 
Kuratoriumsmitglied zu benennen.
(3) Die weiteren Kuratoriumsmitglieder werden 
für die Dauer von jeweils fünf Jahren bestellt. 
Wiederbestellung ist zulässig.
(4) Die ersten Kuratoriumsmitglieder werden 
vom stifter bestellt. nachfolgende Bestellungen 
erfolgen durch die Kuratoriumsmitglieder vor 
ende ihrer amtszeit nach anhörung des stif-
tungsvorstands.
(5) ein bestelltes Kuratoriumsmitglied kann nur 
aus wichtigem grund durch die Mehrheit des 
stiftungskuratoriums und nach anhörung des 
stiftungsvorstands abberufen werden. scheidet 
ein bestelltes Kuratoriumsmitglied vor dem 
ende seiner amtszeit aus, bestellen die verblie-
benen Kuratoriumsmitglieder nach anhörung 
des stiftungsvorstands für die restliche amts-
zeit ein anderes Mitglied.
(6) ein von der Volksbank (name eg) benanntes 
Kuratoriumsmitglied kann nur aus wichtigem 
grund durch das stiftungskuratorium und nach 
anhörung des stiftungsvorstands oder durch 
die benennende institution abberufen werden. 
in diesem fall entsendet die Volksbank (name 

S at zUngEn  Und  gE S c h ä f t S ORdnUngEn

O zuwendungen: Stif-
tungsfonds als Ergänzung 
zur treuhandstiftung

grundsätzlich gilt, dass 
ein Stiftungsfonds gerin-
gere Verwaltungskosten 
als eine treuhandstiftung 
verursacht, da z.b. weder 
eine eigene gemeinnüt-
zigkeit regelmäßig wie-
der beantragt werden 
muss, noch das fonds-
vermögen als Sonderver-
mögen der bürgerstif-
tung getrennt zu 
verwalten ist. dement-
sprechend ist der Stif-
tungsfonds auch ein kos-
tengünstigeres angebot 
an potentielle Stifter. 
Eingerichtet wird ein 
Stiftungsfonds durch   
einen privatrechtlichen 
Vertrag.

aktive bürgerschaft 
(hrsg.): Vermögensver-
waltung und Rechnungs-
legung. Mit Muster-
satzungen für 
treuhandstiftung und 
fonds. berlin 2008
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eg) ein neues Mitglied in das Kuratorium.
(7) Das stiftungskuratorium wählt aus seiner 
Mitte ein vorsitzendes Mitglied, ein stellvertre-
tendes vorsitzendes Mitglied und ein schrift-
führendes Mitglied.
(8) Das stiftungskuratorium gibt sich eine ge-
schäftsordnung.

§ 13 Sitzungen und beschlüsse des Stif-
tungskuratoriums
(1) Die sitzungen des stiftungskuratoriums wer-
den durch das vorsitzende Mitglied nach Bedarf 
oder auf antrag des stiftungsvorstands einbe-
rufen, mindestens jedoch einmal im Jahr. Die 
einladungsfrist beträgt zwei Wochen, sie kann 
in eilfällen verkürzt werden. 
(2) Das stiftungskuratorium ist beschlussfähig, 
wenn mindestens die Hälfte seiner satzungs-
gemäßen Mitglieder anwesend ist, darunter das 
vorsitzende Mitglied oder das stellvertretende 
vorsitzende Mitglied.
(3) Beschlüsse werden mit einfacher Mehrheit 
der anwesenden Mitglieder gefasst, soweit die-
se satzung nicht etwas anderes bestimmt. Bei 
stimmengleichheit entscheidet die stimme des 
vorsitzenden Mitglieds, in seiner abwesenheit 
die des stellvertretenden Vorsitzenden.
(4) über das ergebnis jeder sitzung wird eine 
niederschrift angefertigt, die vom schriftfüh-
renden Mitglied und dem vorsitzenden Mitglied 
zu unterzeichnen ist. 

§ 14 aufgaben des Stiftungskuratoriums 
Das stiftungskuratorium ist außer für die sons-
tigen in dieser satzung genannten aufgaben 
für folgende aufgaben zuständig:
- überwachung und Beratung des stiftungs-

vorstands, insbesondere auch in fragen der 
einwerbung weiterer Zuwendungen und der 
Öfentlichkeitsarbeit,

- Bestellung und abberufung von Vorstands-
mitgliedern gemäß § 8 der satzung,

- Bestellung von Prüfern für den vom Vorstand 
erstellten Jahresabschluss mit dem Bericht 
über die erfüllung des stiftungszwecks,

- genehmigung des geprüften Jahresab-
schlusses mit dem Bericht über die erfüllung 
des stiftungszwecks,

- entlastung des stiftungsvorstands,
- Zustimmung zur einrichtung einer geschäfts-

führung durch den stiftungsvorstand gemäß 
§ 11 der satzung,

- stellungnahme zu der vom stiftungsvorstand 
geplanten richtlinie für die anlage und Ver-

waltung des stiftungsvermögens gemäß § 10 
der satzung,

- stellungnahme zu der vom stiftungsvorstand 
geplanten richtlinie für die Verwendung von 
stiftungsmitteln gemäß § 10 der satzung,

- Änderung der satzung nach anhörung des 
stiftungsvorstands gemäß § 19 der satzung,

- Vereinigung der stiftung mit einer anderen 
stiftung oder auflösung der stiftung nach 
anhörung des stiftungsvorstands gemäß § 
20 der satzung.

§ 15 Stifterversammlung
(1) Mitglied der stifterversammlung wird, wer 
der stiftung mindestens 1.000 € (alternativ 500 
€) zugewendet hat. ebenfalls Mitglied der stif-
terversammlung kann werden, wer sich ehren-
amtlich für die stiftung engagiert. Hierüber 
entscheidet das stiftungskuratorium.
(2) Juristische Personen können einen Vertreter 
entsenden.
(3) Bei Zustiftungen aufgrund einer Verfügung 
von todes wegen kann der erblasser in der Ver-
fügung von todes wegen eine natürliche Person 
bestimmen, die der stiftterversammlung für 
längstens 10 Jahre angehören soll.
(4) Wird ein Mitglied der stifterversammlung 
zum Mitglied des stiftungsvorstands oder des 
stiftungskuratoriums bestellt, ruht seine Mit-
gliedschaft in der stifterversammlung für die 
Dauer seiner Zugehörigkeit zu dem anderen Or-
gan.
(5) Die Mitgliedschaft in der stifterversammlung 
erlischt 10 Jahre nach der letzten Zuwendung 
des Mitgliedes von mindestens 1.000 € (alterna-
tiv 500 €) an die stiftung, bei ehrenamtlich en-
gagierten durch deren abberufung durch den 
stiftungsrat.

§ 16 Sitzungen und beschlüsse der Stif-
terversammlung
(1) Die stifterversammlung tagt mindestens ein-
mal im Jahr.
(2) Die erste sitzung wird durch das vorsitzende 
Mitglied des stiftungsvorstands einberufen, die 
folgenden sitzungen werden durch das vorsit-
zende Mitglied der stifterversammlung einbe-
rufen. Die einladungsfrist beträgt 4 Wochen.
(3) Die stifterversammlung ist unabhängig von 
der Zahl der erschienenen Mitglieder beschluss-
fähig. Beschlüsse werden mit einfacher Mehr-
heit der anwesenden Mitglieder gefasst. Bei 
stimmengleichheit entscheidet die stimme des 
vorsitzenden Mitgliedes.

Rechnungsjahr und 
Jahresabschluss:

hinweise und Muster 
für einen Jahresab-
schluss im Ratgeber 
aktive bürgerschaft 
(hrsg.): Vermögensver-
waltung und Rech-
nungslegung. berlin 
2008

www.aktive- 
buergerschaft.de/ 
ratgeber
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(4) Die stifterversammlung wählt aus ihrer Mitte 
ein vorsitzendes Mitglied, ein stellvertretendes 
vorsitzendes Mitglied und ein schriftführendes 
Mitglied. 
(5) über das ergebnis jeder sitzung wird eine 
niederschrift angefertigt, die von dem schrift-
führenden Mitglied und dem vorsitzenden Mit-
glied zu unterzeichnen ist.

§ 17 aufgaben der Stifterversammlung
Die stifterversammlung ist für folgende aufga-
ben zuständig:
(1) entgegennahme und erörterung des jähr-
lichen rechenschaftsberichts des stiftungsvor-
stands mit dem geprüften Jahresabschluss und 
dem Bericht über die erfüllung des stiftungs-
zwecks.
(2) anregungen an stiftungsvorstand und stif-
tungskuratorium insbesondere zu fragen der 
einwerbung weiterer Zuwendungen, zu fragen 
der Mittelverwendung und der Öfentlichkeits-
arbeit.

§ 18 Rechnungsjahr und Jahresabschluss
(1) Das rechnungsjahr ist das Kalenderjahr. Das 
erste rechnungsjahr endet am 31.12.(Jahr).
(2) Der stiftungsvorstand hat innerhalb von 
(anzahl Monaten) (entsprechend Landesstif-
tungsrecht) nach schluss des rechnungsjahres 
den Jahresabschluss und den Jahresbericht über 
die erfüllung des stiftungszwecks aufzustellen.

§ 19 Satzungsänderungen
Änderungen der satzungen können vom stif-
tungskuratorium nach anhörung des stiftungs-
vorstands mit einer Mehrheit von 2/3 der sat-
zungsgemäßen stimmen beschlossen werden. 
Der Beschluss bedarf der anerkennung der auf-
sichtsbehörde.

§ 20 Vereinigung und auflösung
(1) § 19 gilt auch für Beschlüsse über die Vereini-
gung der stiftung mit einer anderen stiftung 
und über ihre auflösung. 
(2) Bei auflösung oder aufhebung der stiftung 
oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke fällt 
das Vermögen der stiftung an eine juristische 
Person des öfentlichen rechts oder eine andere 
steuerbegünstigte Körperschaft zwecks Ver-
wendung für die unter § 3 (1) dieser satzung ge-
nannten stiftungszwecke.

§ 21 Unterrichtung und auskunft des fi-
nanzamts
unbeschadet der sich aus dem stiftungsgesetz 
ergebenden anerkennungspflichten sind Be-
schlüsse über satzungsänderungen, über die 
Vereinigung mit einer anderen stiftung und 
über die auflösung der stiftung dem zustän-
digen finanzamt anzuzeigen. Vor satzungsän-
derungen, die den Zweck der stiftung betrefen, 
ist eine auskunft des finanzamts zur steuerbe-
günstigung einzuholen.

§ 22 Stiftungsaufsicht
(1) Die stiftungsaufsichtsbehörde ist auf Wunsch 
jederzeit über alle angelegenheiten der stiftung 
zu unterrichten. ihr ist unaufgefordert der Jah-
resabschluss vorzulegen.
(2) stiftungsaufsichtsbehörde ist die Bezirksre-
gierung in (Ort), oberste stiftungsaufsichtsbe-
hörde ist das (MinisteriuM) des Landes (Bun-
DesLanD). Die stiftungsaufsichtsbehördlichen 
anerkennungs- und Zustimmungsbefugnisse 
sind zu beachten.

§ 23 In-Kraft-treten der Satzung
Diese satzung tritt am tage nach der anerken-
nung durch die aufsichtsbehörde in Kraft.

S at zUngEn  Und  gE S c h ä f t S ORdnUngEn

Stiftungsaufsicht:

die Stiftungsaufsicht 
liegt bei rechtsfähigen 
Stiftungen des bürger-
lichen Rechts (ausgenom-
men sind teilweise kom-
munale und die 
kirchlichen Stiftungen) in 
der Regel bei dem Regie-
rungspräsidium, in des-
sen bezirk die Stiftung 
ihren Sitz hat oder künf-
tig haben soll. 

Kontaktadressen: 
www.aktive- 
buergerschaft.de/ 
buergerstiftungen
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anlage zur Satzung

Im hinblick auf die anforderungen des   
§ 60 der abgabenordnung erforderliche, 
beispielhafte, keineswegs allumfas-
sende Konkretisierung der unmittel-
baren Verwirklichung der Stiftungs-
zwecke der bürgerstiftung (naME) 
gemäß § 3 (3) der Satzung

Die stiftung verwirklicht die stiftungszwecke 
unmittelbar durch die Durchführung eigener 
Maßnahmen, wie z.B.

1. zum Zwecke der förderung der Kunst und Kul-
tur z.B.
- die Durchführung von ausstellungen, thea-

ter-auführungen, Lesungen, Konzerten, 
Vortrags- und Diskussionsveranstaltungen 
sowie die Pflege und erhaltung von Kultur-
werten

- die ausschreibung von Wettbewerben, för-
derpreisen, die gewährung von stipendien 
für Künstler

2. zum Zwecke der förderung der Jugend-, der 
alten- und der Behindertenhilfe z.B.
- die ausschreibung von Wettbewerben, för-

derpreisen, die gewährung von stipendien
- die Durchführung von Kursen für Kinder und 

Jugendliche z.B. in den Bereichen Musik, 
sport zur Präsentation ihrer fähigkeiten

3. zum Zwecke der förderung des sports z.B.
- die Durchführung von Veranstaltungen des 

Breiten- und Hochleistungssports

4. zum Zwecke der förderung der erziehung, 
Volks- und Berufsbildung z.B.
- die ausschreibung von Wettbewerben, för-

derpreisen, die gewährung von stipendien
- die Durchführung eigener Maßnahmen der 

Jugend- und erwachsenenbildung wie etwa 
seminare, Diskussions- und Vortragsveran-
staltungen

- die Durchführung von Bildungs- und Quali-
fizierungsmaßnahmen wie etwa die Weiter-
bildung Jugendlicher, z.B. zu Konfliktlotsen

5. zum Zwecke der förderung des naturschutzes 
und der Landschaftspflege z.B.
- die Durchführung von informationsveran-

staltungen zu aspekten des umweltschutzes

6. zum Zwecke der förderung internationaler 
gesinnung und toleranz z.B.
- die Durchführung von Begegnungen im in- 

und ausland wie etwa internationale Ju-
gendbegegnungen und Konferenzen

- die ausschreibung von Wettbewerben oder 
förderpreisen für toleranz

7. zum Zwecke der förderung der Wissenschaft 
z.B. 
- die auslobung von stipendien und Preisen
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Im Unterschied zur Mu-
stersatzung Modell 1 wird 
bei dieser Mustersatzung 
einer bürgerstiftung das 
aufsichtsorgan (Stif-
tungskuratorium bzw. 
Stiftungsrat) von der 
Stifterversammlung   
bzw. vom Stifterforum 
gewählt.

Mustersatzung einer Bürgerstiftung 

Modell 2 (Wahl des Kuratoriums)

Satzung der bürgerstiftung (naME)
(erläuterung: Der name der Bürgerstiftung soll 
sich an der zu fördernden stadt oder region 
orientieren, nicht am namen des erststifters - 
eines unternehmens, der Kommune oder einer 
Privatperson.)

Präambel
Die Bürgerstiftung (naMe) ist eine gemein-
schaftseinrichtung von Bürgern für Bürger. im 
rahmen ihres satzungszwecks will sie bürger-
schaftliches engagement und gesellschaftliche 
Vorhaben fördern, die im interesse der region 
und ihrer Bürger liegen. Die Bürgerstiftung 
(naMe) wurde von (naMe) Bürgerinnen und Bür-
gern auf initiative der Volksbank raifeisenbank 
(naMe) gegründet. Zugleich möchte die Bürger-
stiftung weitere Bürger dazu anregen, sich 
durch Zuwendungen an der stiftung zu beteili-
gen und bei der eigenverantwortlichen Bewäl-
tigung gesellschaftlicher aufgaben in der regi-
on mitzuwirken. Die Bürgerstiftung übernimmt 
keine kommunalen Pflichtaufgaben. in diesem 
sinne will die Bürgerstiftung den gemein-
schaftssinn und die Mitverantwortung der Bür-
ger in ihrer region für diese region fördern und 
stärken und damit dazu beitragen, dass die re-
gion sich positiv entwickelt. 

§ 1 name, Rechtsform, Sitz
(1) Die stiftung führt den namen Bürgerstiftung 
(naMe). 
(2) sie ist eine rechtsfähige stiftung des bürger-
lichen rechts mit dem sitz in (Ort).

§ 2 gemeinnützigkeit
(1) Die stiftung verfolgt ausschließlich und un-
mittelbar mildtätige, kirchliche und gemein-
nützige Zwecke im sinne des abschnittes steu-
erbegünstigte Zwecke der abgabenordnung. 
(2) Die stiftung ist selbstlos tätig. sie verfolgt 
nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwe-
cke.
(3) Die Mittel der stiftung dürfen nur für die sat-

zungsgemäßen Zwecke verwendet werden. 
(4) Die stiftung darf niemanden durch ausga-
ben, die den Zwecken der stiftung fremd sind, 
oder durch unverhältnismäßig hohe Vergü-
tungen oder andere Vergünstigungen begünsti-
gen. Organmitgliedern dürfen keine Vermö-
gensvorteile aus Mitteln der stiftung zugewendet 
werden.
(5) Die Verwaltung der stiftung hat den grund-
sätzen einer sparsamen Wirtschaftsführung zu 
entsprechen.

§ 3 Stiftungszweck
(1) Zweck der stiftung ist
a. die förderung von Wissenschaft und for-

schung;
b. die förderung des öfentlichen gesundheits-

wesens und der öfentlichen gesundheits-
pflege

c. die förderung der Jugend- und altenhilfe;
d. die förderung von Kunst und Kultur;
e. die förderung des Denkmalschutzes und der 

Denkmalpflege;
f. die förderung der erziehung, Volks- und Be-

rufsbildung einschließlich der studentenhil-
fe;

g. die förderung des naturschutzes und der 
Landschaftspflege im sinne des Bundesna-
turschutzgesetzes und der naturschutzge-
setze der Länder, des umweltschutzes, des 
Küstenschutzes und des Hochwasser-
schutzes;

h. die förderung des Wohlfahrtswesens, ins-
besondere der Zwecke der amtlich aner-
kannten Verbände der freien Wohlfahrts-
pflege (§ 23 der umsatzsteuer-Durchfüh- 
rungsverordnung), ihrer unterverbände und 
ihrer angeschlossenen einrichtungen und 
anstalten;

i. die förderung der rettung aus Lebensge-
fahr;

j. die förderung des feuer-, arbeits-, Kata-
strophen- und Zivilschutzes sowie der un-
fallverhütung;
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k. die förderung internationaler gesinnung, 
der toleranz auf allen gebieten der Kultur 
und des Völkerverständigungsgedankens;

l. die förderung von Verbraucherberatung und 
Verbraucherschutz;

m. die förderung der gleichberechtigung von 
frauen und Männern;

n. die förderung des schutzes von ehe und fa-
milie;

o. die förderung der Kriminalprävention;
p. die förderung des sports (schach gilt als 

sport);
q. die förderung der Heimatpflege und Hei-

matkunde;
r. die förderung des bürgerschaftlichen enga-

gements zugunsten gemeinnütziger, mild-
tätiger und kirchlicher Zwecke;

s. die förderung mildtätiger Zwecke i.s.d § 53 
aO und kirchlicher Zwecke;

in (hier regionale Begrenzung, z.B. stadt, Land-
kreis, region), in begründeten ausnahmefällen 
auch außerhalb.
(2) Die stiftung kann die vorgenannten Zwecke 

fördern
- unmittelbar durch eigene Vorhaben und 
- mittelbar durch die Beschafung und Wei-

tergabe von Mitteln i.s.d. § 58 nr. 1 und nr. 2 
aO durch Zuwendungen an andere steuerbe-
günstigte Körperschaften oder Körper-
schaften des öfentlichen rechts zur Ver-
wirklichung steuerbegünstigter Zwecke im 
sinne des abs. 1

(3) Die stiftung verwirklicht einen teil der vor-
genannten Zwecke unmittelbar durch die 
Durchführung eigener Maßnahmen. Diese erge-
ben sich beispielhaft aus der anlage, die Be-
standteil dieser satzung ist.
(4) Die stiftung verwirklicht die oben genannten 
Zwecke mittelbar z.B. durch
a. die finanzielle förderung von Kultur- und 

Kunsteinrichtungen in öfentlich-rechtlicher 
trägerschaft;

b. die finanzielle förderung von sportvereinen, 
soweit diese selbst als gemeinnützig aner-
kannt sind;

c. die finanzielle förderung von Wohlfahrts-
pflegeeinrichtungen;

d. die finanzielle förderung von Organisationen 
und einrichtungen, die ihrerseits die vorste-
henden Zwecke verfolgen;

e. die unterstützung wissenschaftlicher Vorha-
ben;

f. die förderung des nachwuchses in den Be-
reichen des Breiten- und Hochleistungs-
sports.

(5) Die genannten Beispiele zur Zweckverwirkli-
chung sind nicht abschließend. Die stiftung 
kann vielmehr alle Maßnahmen durchführen, 
die geeignet sind, die stiftungszwecke zu ver-
wirklichen.
(6) Die vorgenannten stiftungszwecke müssen 
nicht alle gleichzeitig und nicht im gleichen 
Maße gefördert werden.
(7) Die ergebnisse aus den geförderten Projekten 
können veröfentlicht werden.

§ 4 Stiftungsvermögen
(1) Das stiftungsvermögen besteht aus dem im 
stiftungsgeschäft zugesagten anfangsvermögen 
und den Zustiftungen. Das stiftungsvermögen 
soll kontinuierlich erhöht werden.
(2) Das stiftungsvermögen ist in seinem Bestand 
ungeschmälert zu erhalten; Vermögensum-
schichtungen sind zulässig. Das stiftungsver-
mögen ist sicher und ertragbringend anzule-
gen.

§ 5 Stiftungsmittel
(1) Die stiftungsmittel bestehen aus den erträ-
gen des stiftungsvermögens und den spenden, 
die der stiftung zur förderung des stiftungs-
zwecks zugewendet werden.
(2) im rahmen der steuerlichen Vorschriften 
können aus stiftungsmitteln rücklagen gebildet 
werden. 
(3) Die stiftungsmittel sind nach Deckung der 
Verwaltungskosten und Bildung eventueller 
rücklagen zeitnah für den stiftungszweck zu 
verwenden. 
(4) ein rechtsanspruch auf Leistung von stif-
tungsmitteln steht den durch die stiftung Be-
günstigten aufgrund dieser satzung nicht zu. 
empfänger von stiftungsmitteln haben über 
deren Verwendung gegenüber der Bürgerstif-
tung rechenschaft abzulegen.

§ 6 zuwendungen
(1) Die stiftung kann von jedermann Zustif-
tungen und spenden annehmen. sie können 
aus jeder art von Vermögenswerten (geld oder 
sachwerte) bestehen. Die stiftung kann sach-
werte in geld umwandeln, soweit nicht ein an-
deres bestimmt ist. 
(2) Zustiftungen sind Zuwendungen, die zur 
aufstockung des stiftungsvermögens bestimmt 
sind. Zustiftungen können durch rechtsgeschäft 
unter Lebenden oder von todes wegen (durch 
testament oder erbvertrag) erfolgen. 
(3) Bei Zustiftungen ab einem Wert von 25.000 

Organe:

Stiftungsvorstand •	
(leitungsorgan)

Stiftungskuratorium, •	
bzw. Stiftungsrat 
(aufsichtsorgan)

Stifterversammlung •	
bzw. Stifterforum 
(Organ der Stifter 
und zustifter)
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euro kann der Zustifter einen konkreten Zweck 
für die Verwendung der stiftungsmittel benen-
nen. in diesem fall ist die Zustiftung von der 
stiftung treuhänderisch als sondervermögen 
unter Beachtung des von dem Zustifter genann-
ten Zwecks unter dem von ihm gewünschten 
namen zu führen (unselbständige stiftung).
(4) ergänzend zur treuhandstiftung aus § 6 (3) 
kann ein stiftungsfonds eingerichtet werden. 
Der stiftungsfonds ist eine zweckgebundene 
Zuwendung in das grundstockvermögen der 
Bürgerstiftung. Die Mindestsumme zur einrich-
tung eines solchen fonds soll 10.000 euro be-
tragen, die einzahlung kann innerhalb von 3 
Monaten nach abschluss eines separaten Ver-
trags erfolgen. Der Zustifter kann konkrete 
Zwecke für die Verwendung der stiftungsmittel 
benennen, die im rahmen des satzungszwecks 
der Bürgerstiftung liegen müssen, und einen 
namenszusatz für den stiftungsfonds wählen. 
Der stiftungsfonds muss im Jahresabschluss 
ausgewiesen werden.
(5) spenden sind Zuwendungen, die zur zeitna-
hen Verwendung bestimmt sind.
(6) Die stiftung kann auch rechtlich selbstän-
dige stiftungen verwalten.

§ 7 Organe der Stiftung, Ehrenamt und 
höchstalter
(1) Die stiftung hat folgende Organe:
- den stiftungsvorstand,
- das stiftungskuratorium (auch stiftungsrat 

genannt),
- die stifterversammlung (auch stiftungsfo-

rum genannt)
(2) eine gleichzeitige Mitgliedschaft in mehreren 
Organen ist ausgeschlossen.
(3) Die Mitglieder der Organe haften nur für Vor-
satz und grobe fahrlässigkeit.
(4) Die Mitglieder von stiftungsorganen sind eh-
renamtlich tätig. sie können einen auslagener-
satz erhalten. Die einführung einer pauschalen 
aufwandsentschädigung im sinne des § 3 nr. 
26a estg kann durch den Vorstand beschlossen 
werden.
(5) Die amtszeit von Mitgliedern des stiftungs-
vorstands und des stiftungskuratoriums endet 
spätestens mit der Vollendung des 70. Lebens-
jahres.
(6) Der stiftungsvorstand kann nach Maßgabe 
des § 11 zu seiner entlastung eine geschäftsfüh-
rung einrichten.
(7) soweit die Mitglieder der fakultativ einzu-
richtenden geschäftsführung diese aufgabe 

nicht ehrenamtlich ausüben, können sie eine 
Vergütung nach Maßgabe ihres anstellungsver-
trags erhalten.

§ 8 Stiftungsvorstand
(1) Der stiftungsvorstand besteht aus minde-
stens 3, höchstens 5 Personen. 
(2) Die Volksbank (name eg) (oder deren folg-
einstitut) hat zeitlich unbefristet das recht, ein 
Vorstandsmitglied zu benennen.
(3) Die weiteren Vorstandsmitglieder werden für 
die Dauer von jeweils 5 Jahren bestellt. Wieder-
bestellungen sind zulässig. Die ersten Bestel-
lungen erfolgen durch die stifter, die nachfol-
genden Bestellungen durch das 
stiftungskuratorium.
(4) ein bestelltes Vorstandsmitglied kann nur 
aus wichtigem grund durch das stiftungskura-
torium abberufen werden. scheidet ein be-
stelltes Vorstandsmitglied vor dem ende seiner 
amtszeit aus, bestellt das stiftungskuratorium 
für die restliche amtszeit ein anderes Vor-
standsmitglied.
(5) ein von der Volksbank (name eg) benanntes 
Mitglied kann nur aus wichtigem grund durch 
das stiftungskuratorium oder die benennende 
institution abberufen werden. in diesem fall 
entsendet die Volksbank (name eg) ein neues 
Mitglied in den Vorstand.
(6) Der stiftungsvorstand wählt aus seiner Mitte 
ein vorsitzendes Mitglied, ein stellvertretendes 
vorsitzendes Mitglied und ein schriftführendes 
Mitglied.
(7) Der stiftungsvorstand gibt sich eine ge-
schäftsordnung. 

§ 9 Sitzungen und beschlüsse des Stif-
tungsvorstands
(1) Die sitzungen des stiftungsvorstands werden 
durch das vorsitzende Mitglied nach Bedarf oder 
auf antrag eines Vorstandsmitgliedes oder des 
stiftungskuratoriums einberufen, mindestens 
jedoch zweimal im Jahr. Die einladungsfrist be-
trägt zwei Wochen. sie kann in eilfällen verkürzt 
werden. 
(2) Der stiftungsvorstand ist beschlussfähig, 
wenn mindestens 2 Mitglieder anwesend sind, 
darunter das vorsitzende Mitglied oder das 
stellvertretende vorsitzende Mitglied. 
(3) Beschlüsse werden mit einfacher Mehrheit 
der anwesenden Mitglieder gefasst, soweit die-
se satzung nicht etwas anderes bestimmt. Bei 
stimmengleichheit entscheidet die stimme des 
vorsitzenden Mitgliedes.

S at zUngEn  Und  gE S c h ä f t S ORdnUngEn

O zuwendungen: Stif-
tungsfonds als Eregän-
zung zur treuhandstif-
tung

grundsätzlich gilt, dass 
ein Stiftungsfonds gerin-
gere Verwaltungskosten 
als eine treuhandstiftung 
verursacht, da z.b. weder 
eine eigene gemeinnüt-
zigkeit regelmäßig wie-
der beantragt werden 
muss, noch das fonds-
vermögen als Sonderver-
mögen der bürgerstif-
tung getrennt zu 
verwalten ist. dement-
sprechend ist der Stif-
tungsfonds auch ein kos-
tengünstigeres angebot 
an potentielle Stifter. 
Eingerichtet wird ein 
Stiftungsfonds durch ei-
nen privatrechtlichen 
Vertrag.

aktive bürgerschaft 
(hrsg.): Vermögensver-
waltung und Rechnungs-
legung. Mit Muster-
satzungen für 
treuhandstiftung und 
fonds. berlin 2008
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(4) Mit Zustimmung aller seiner Mitglieder kann 
der stiftungsvorstand auch Beschlüsse außer-
halb einer sitzung fassen, z. B. im schriftlichen 
umlaufverfahren.
(5) über das ergebnis der sitzung des stiftungs-
vorstands sowie Beschlussfassungen im um-
laufverfahren wird eine niederschrift angefer-
tigt, die vom schriftführenden Mitglied und 
dem vorsitzenden Mitglied zu unterzeichnen 
ist. 

§ 10 aufgaben des Stiftungsvorstands
(1) Der stiftungsvorstand vertritt die stiftung 
gerichtlich und außergerichtlich in der Weise, 
dass das vorsitzende Mitglied oder das stellver-
tretende vorsitzende Mitglied jeweils mit einem 
weiteren Mitglied gemeinsam zur Vertretung 
berechtigt sind.
(2) Der stiftungsvorstand ist für alle angelegen-
heiten der stiftung zuständig, soweit nicht nach 
dieser satzung ein anderes Organ zuständig ist. 
insbesondere beschließt der stiftungsvorstand 
über folgende angelegenheiten:
- richtlinien für die anlage und Verwaltung 

des stiftungsvermögens nach anhörung des 
Kuratoriums,

- anlage und Verwaltung des stiftungsvermö-
gens entsprechend diesen richtlinien,

- richtlinien für die Verwendung der stif-
tungsmittel nach anhörung des Kuratori-
ums,

- Verwendung der stiftungsmittel entspre-
chend den richtlinien,

- einrichtung einer geschäftsführung ge-
mäß § 11,

- Bestellung und Bevollmächtigung sowie ab-
berufung der Mitglieder der geschäftsfüh-
rung gemäß § 11,

- aufstellung einer geschäftsordnung für die 
geschäftsführung gemäß § 11,

- aufstellung des Jahreshaushaltsplans,
- aufstellung des Jahresabschlusses mit einem 

Bericht über die erfüllung des stiftungs-
zwecks,

- abfassung des jährlichen rechenschaftsbe-
richts für die stifterversammlung,

- stellungnahme zu einer vom stiftungskura-
torium beabsichtigten Änderung der satzung 
gemäß § 19 der satzung, Vereinigung der 
stiftung mit einer anderen stiftung oder 
auflösung der stiftung gemäß § 20 der sat-
zung.

§ 11 geschäftsführung
(1) Der stiftungsvorstand kann bei Bedarf zu 
seiner entlastung mit Zustimmung des stif-
tungskuratoriums eine geschäftsführung ein-
richten und dafür eine oder mehrere Personen 
bestellen.
(2) als Mitglieder der geschäftsführung können 
auch Personen bestellt werden, die zugleich 
noch für eine andere einrichtung tätig sind.
(3) Der stiftungsvorstand legt in einer ge-
schäftsordnung fest, in welchem umfang er 
aufgaben auf die geschäftsführung überträgt, 
und erteilt ihr die zur Durchführung erforder-
lichen Vollmachten. Die Mitglieder der ge-
schäftsführung sind an Weisungen des stif-
tungsvorstands gebunden. sie haben die 
stellung eines besonderen Vertreters im sinne 
des § 30 BgB.
(4) Die Mitglieder der geschäftsführung werden 
vom stiftungsvorstand für einen Zeitraum von 
fünf Jahren bestellt. Wiederbestellung ist zuläs-
sig. eine abberufung während der amtszeit 
kann durch den Vorstand nur aus wichtigem 
grund erfolgen. 

§ 12 Stiftungskuratorium
(1) Das stiftungskuratorium besteht aus mindes-
tens 7 und höchstens 15 Personen.
(2) Die Volksbank (name eg) (oder deren folg-
einstitut) hat zeitlich unbefristet das recht, ein 
Kuratoriumsmitglied zu benennen.
(3) Die weiteren Kuratoriumsmitglieder werden 
für die Dauer von jeweils fünf Jahren bestellt. 
Wiederbestellung ist zulässig. 
(4) Die ersten Bestellungen erfolgen durch die 
stifter, die nachfolgenden Bestellungen durch 
die stifterversammlung nach anhörung des 
stiftungsvorstands. 
(5) ein bestelltes Kuratoriumsmitglied kann nur 
aus wichtigem grund durch die stifterversamm-
lung abberufen werden. scheidet ein bestelltes 
Kuratoriumsmitglied vor dem ende seiner amts-
zeit aus, kann die stifterversammlung nach an-
hörung des stiftungsvorstands für die restliche 
amtszeit ein anderes Kuratoriumsmitglied be-
stellen.
(6) ein von der Volksbank (name eg) benanntes 
Kuratoriumsmitglied kann nur aus wichtigem 
grund durch das stifterversammlung und nach 
anhörung des stiftungsvorstands oder durch 
die benennende institution abberufen werden. 
in diesem fall entsendet die Volksbank (name 
eg) ein neues Mitglied in das Kuratorium.
(7) Das stiftungskuratorium wählt aus seiner 
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Mitte ein vorsitzendes Mitglied, ein stellvertre-
tendes vorsitzendes Mitglied und ein schrift-
führendes Mitglied.
(8) Das stiftungskuratorium gibt sich eine ge-
schäftsordnung.

§ 13 Sitzungen und beschlüsse des Stif-
tungskuratoriums
(1) Die sitzungen des stiftungskuratoriums wer-
den durch das vorsitzende Mitglied nach Bedarf 
oder auf antrag des stiftungsvorstands einbe-
rufen, mindestens jedoch einmal im Jahr. Die 
einladungsfrist beträgt zwei Wochen, sie kann 
in eilfällen verkürzt werden. 
(2) Das stiftungskuratorium ist beschlussfähig, 
wenn mindestens die Hälfte seiner satzungs-
gemäßen Mitglieder anwesend ist, darunter das 
vorsitzende Mitglied oder das stellvertretende 
vorsitzende Mitglied.
(3) Beschlüsse werden mit einfacher Mehrheit 
der anwesenden Mitglieder gefasst, soweit die-
se satzung nicht etwas anderes bestimmt. Bei 
stimmengleichheit entscheidet die stimme des 
vorsitzenden Mitglieds, in seiner abwesenheit 
die des stellvertretenden Vorsitzenden.
(4) über das ergebnis jeder sitzung wird eine 
niederschrift angefertigt, die vom schriftfüh-
renden Mitglied und dem vorsitzenden Mitglied 
zu unterzeichnen ist. 

§ 14 aufgaben des Stiftungskuratoriums
Das stiftungskuratorium ist außer für die son-
stigen in dieser satzung genannten aufgaben 
für folgende aufgaben zuständig:
- überwachung und Beratung des stiftungs-

vorstands, insbesondere auch in fragen der 
einwerbung weiterer Zuwendungen und der 
Öfentlichkeitsarbeit,

- Bestellung und abberufung von Vorstands-
mitgliedern gemäß § 8 der satzung,

- Bestellung von Wirtschaftsprüfern für den vom 
Vorstand erstellten Jahresabschluss mit dem 
Bericht über die erfüllung des stiftungszwecks,

- genehmigung des geprüften Jahresab-
schlusses mit dem Bericht über die erfüllung 
des stiftungszwecks,

- entlastung des stiftungsvorstands,
- Zustimmung zur einrichtung einer geschäfts-

führung durch den stiftungsvorstand gemäß 
§ 11 der satzung,

- stellungnahme zu der vom stiftungsvorstand 
geplanten richtlinie für die anlage und Ver-
waltung des stiftungsvermögens gemäß § 10 
der satzung,

- stellungnahme zu der vom stiftungsvorstand 
geplanten richtlinie für die Verwendung von 
stiftungsmitteln gemäß § 10 der satzung,

- Änderung der satzung nach anhörung des 
stiftungsvorstands gemäß § 19 der satzung,

- Vereinigung der stiftung mit einer anderen 
stiftung oder auflösung der stiftung nach 
anhörung des stiftungsvorstands gemäß § 
20 der satzung.

§ 15 Stifterversammlung
(1) Mitglied der stifterversammlung wird, wer 
der stiftung mindestens 1.000 € (alternativ 500 
€) zugewendet hat. ebenfalls Mitglied der stif-
terversammlung kann werden, wer sich ehren-
amtlich für die stiftung engagiert. Hierüber 
entscheidet das stiftungskuratorium.
(2) Juristische Personen können einen Vertreter 
entsenden.
(3) Bei Zustiftungen aufgrund einer Verfügung 
von todes wegen kann der erblasser in der Ver-
fügung von todes wegen eine natürliche Person 
bestimmen, die der stiftterversammlung für 
längstens 10 Jahre angehören soll.
(4) Wird ein Mitglied der stifterversammlung zum 
Mitglied des stiftungsvorstands oder des stif-
tungskuratoriums bestellt, ruht seine Mitglied-
schaft in der stifterversammlung für die Dauer 
seiner Zugehörigkeit zu dem anderen Organ.
(5) Die Mitgliedschaft in der stifterversammlung 
erlischt 10 Jahre nach der letzten Zuwendung 
des Mitgliedes von mindestens 1.000 € (alterna-
tiv 500 €) an die stiftung, bei ehrenamtlich en-
gagierten durch deren abberufung durch den 
stiftungsrat.

§ 16 Sitzungen und beschlüsse der Stif-
terversammlung
(1) Die stifterversammlung tagt mindestens ein-
mal im Jahr.
(2) Die erste sitzung wird durch das vorsitzende 
Mitglied des stiftungsvorstands einberufen, die 
folgenden sitzungen werden durch das vorsit-
zende Mitglied der stifterversammlung einbe-
rufen. Die einladungsfrist beträgt 4 Wochen.
(3) Die stifterversammlung ist unabhängig von 
der Zahl der erschienenen Mitglieder beschluss-
fähig. Beschlüsse werden mit einfacher Mehr-
heit der anwesenden Mitglieder gefasst. Bei 
stimmengleichheit entscheidet die stimme des 
vorsitzenden Mitgliedes.
(4) Die stifterversammlung wählt aus ihrer Mitte 
ein vorsitzendes Mitglied, ein stellvertretendes 
vorsitzendes Mitglied und ein schriftführendes 
Mitglied. 

S at zUngEn  Und  gE S c h ä f t S ORdnUngEn
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(5) über das ergebnis jeder sitzung wird eine 
niederschrift angefertigt, die von dem schrift-
führenden Mitglied und dem vorsitzenden Mit-
glied zu unterzeichnen ist.

§ 17 aufgaben der Stifterversammlung
Die stifterversammlung ist für folgende aufga-
ben zuständig:
(1) Bestellung und abberufung von Mitgliedern 
des stiftungskuratoriums gemäß § 12 der sat-
zung. 
(2) entgegennahme und erörterung des jähr-
lichen rechenschaftsberichts des stiftungsvor-
stands mit dem geprüften Jahresabschluss und 
dem Bericht über die erfüllung des stiftungs-
zwecks.
(3) anregungen an stiftungsvorstand und stif-
tungskuratorium insbesondere zu fragen der 
einwerbung weiterer Zuwendungen, zu fragen 
der Mittelverwendung und der Öfentlichkeits-
arbeit.

§ 18 Rechnungsjahr und Jahresabschluss
(1) Das rechnungsjahr ist das Kalenderjahr. Das 
erste rechnungsjahr endet am 31.12.(Jahr).
(2) Der stiftungsvorstand hat innerhalb von 
(anzahl Monaten) (entsprechend Landesstif-
tungsrecht) nach schluss des rechnungsjahres 
den Jahresabschluss und den Jahresbericht über 
die erfüllung des stiftungszwecks aufzustellen.

§ 19 Satzungsänderungen
Änderungen der satzungen können vom stif-
tungskuratorium nach anhörung des stiftungs-
vorstands mit einer Mehrheit von 2/3 der sat-
zungsgemäßen stimmen beschlossen werden. 
Der Beschluss bedarf der anerkennung der auf-
sichtsbehörde.

§ 20 Vereinigung und auflösung
(1) § 19 gilt auch für Beschlüsse über die Vereini-
gung der stiftung mit einer anderen stiftung 
und über ihre auflösung. 
(2) Bei auflösung oder aufhebung der stiftung 
oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke fällt 
das Vermögen der stiftung an eine juristische 
Person des öfentlichen rechts oder eine andere 
steuerbegünstigte Körperschaft zwecks Ver-
wendung für die unter § 3 (1) dieser satzung ge-
nannten stiftungszwecke.

§ 21 Unterrichtung und auskunft des fi-
nanzamtes
unbeschadet der sich aus dem stiftungsgesetz 
ergebenden anerkennungspflichten sind Be-
schlüsse über satzungsänderungen, über die 
Vereinigung mit einer anderen stiftung und 
über die auflösung der stiftung dem zustän-
digen finanzamt anzuzeigen. Vor satzungsän-
derungen, die den Zweck der stiftung betrefen, 
ist eine auskunft des finanzamts zur steuerbe-
günstigung einzuholen.

§ 22 Stiftungsaufsicht
(1) Die stiftungsaufsichtsbehörde ist auf Wunsch 
jederzeit über alle angelegenheiten der stiftung 
zu unterrichten. ihr ist unaufgefordert der Jah-
resabschluss vorzulegen.
(2) stiftungsaufsichtsbehörde ist die Bezirksre-
gierung in (Ort), oberste stiftungsaufsichtsbe-
hörde ist das (MinisteriuM) des Landes (Bun-
DesLanD). Die stiftungsaufsichtsbehördlichen 
anerkennungs- und Zustimmungsbefugnisse 
sind zu beachten.

§ 23 In-Kraft-treten der Satzung
Diese satzung tritt am tage nach der anerken-
nung durch die aufsichtsbehörde in Kraft.

Rechnungsjahr und 
Jahresabschluss:

hinweise und Muster 
für Jahresabschluss im 
Ratgeber „Vermögens-
verwaltung und Rech-
nungslegung“. berlin 
2008

www.aktive- 
buergerschaft.de/ 
ratgeber
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anlage zur Satzung

Im hinblick auf die anforderungen des   
§ 60 der abgabenordnung erforderliche,
beispielhafte, keineswegs allumfas-
sende Konkretisierung der unmittel-
baren Verwirklichung der Stiftungs-
zwecke der bürgerstiftung (naME)
gemäß § 3 (3) der Satzung

Die stiftung verwirklicht die stiftungszwecke 
unmittelbar durch die Durchführung eigener 
Maßnahmen, wie z.B.

1. zum Zwecke der förderung der Kunst und Kul-
tur z.B.
- die Durchführung von ausstellungen, thea-

terauführungen, Lesungen, Konzerten, Vor-
trags- und Diskussionsveranstaltungen so-
wie die Pflege und erhaltung von Kultur- 
werten

- die ausschreibung von Wettbewerben, för-
derpreisen, die gewährung von stipendien 
für Künstler

2. zum Zwecke der förderung der Jugend-, der 
alten- und der Behindertenhilfe z.B.

- die ausschreibung von Wettbewerben, för-
derpreisen, die gewährung von stipendien 

- die Durchführung von Kursen für Kinder und 
Jugendliche z.B. in den Bereichen Musik, 
sport zur Präsentation ihrer fähigkeiten

3. zum Zwecke der förderung des sports z.B.
- die Durchführung von Veranstaltungen des 

Breiten- und Hochleistungssports

4. zum Zwecke der förderung der erziehung, 
Volks- und Berufsbildung z.B.
- die ausschreibung von Wettbewerben, för-

derpreisen, die gewährung von stipendien
- die Durchführung eigener Maßnahmen der 

Jugend- und erwachsenenbildung wie etwa 
seminare, Diskussions- und Vortragsveran-
staltungen

- die Durchführung von Bildungs- und Quali-
fizierungsmaßnahmen wie etwa die Weiter-
bildung Jugendlicher, z.B. zu Konfliktlotsen

5. zum Zwecke der förderung des naturschutzes 
und der Landschaftspflege z.B.
- die Durchführung von informationsveran-

staltungen zu aspekten des umweltschutzes

6. zum Zwecke der förderung internationaler 
gesinnung und toleranz z.B.
- die Durchführung von Begegnungen im in- 

und ausland wie etwa internationale Ju-
gendbegegnungen und Konferenzen

- die ausschreibung von Wettbewerben oder 
förderpreisen für toleranz

7. zum Zwecke der förderung der Wissenschaft 
z.B.
- die auslobung von stipendien und Preisen

S at zUngEn  Und  gE S c h ä f t S ORdnUngEn

Stiftungsaufsicht:

die Stiftungsaufsicht 
liegt bei rechtsfähigen 
Stiftungen des bürger-
lichen Rechts (ausgenom-
men sind teilweise kom-
munale und die 
kirchlichen Stiftungen) in 
der Regel bei dem Regie-
rungspräsidium, in des-
sen bezirk die Stiftung 
ihren Sitz hat oder künf-
tig haben soll. 

Kontaktadressen: 
www.aktive- 
buergerschaft.de/ 
buergerstiftungen
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Schaubild 1 Organstruk-
tur:

wie setzen sich die Or-
gane zusammen und 
welche grundlegende 
beziehung haben sie 
zueinander? Im Modell 1 
kooptieren sich die Mit-
glieder des aufsichtsor-
gans, im Modell 2 wer-
den sie von der Stifter- 
versammlung (Stifter- 
forum) gewählt.

die gründungsstifter 
haben - wie bei jeder 
Stiftungsgründung - 
wesentlichen Einfluss 
auf die Organbeset-
zung.
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Schaubild 2 Organstruk-
tur:

wie setzen sich die Or-
gane zusammen und 
welche grundlegende 
beziehung haben sie 
zueinander? Im Modell 2 
werden sie von der Stif-
terversammlung (Stif-
terforum) gewählt, im 
Modell 1 kooptieren sich 
die Mitglieder des auf-
sichtsorgans.

die gründungsstifter 
haben - wie bei jeder 
Stiftungsgründung - 
wesentlichen Einfluss 
auf die Organbesetzung.
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Muster-geschäftsordnung Vorstand
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§ 1 arbeit des Vorstands
(1) Der Vorstand führt die geschäfte der stiftung 
nach Maßgabe der gesetze, der satzung und 
dieser geschäftsordnung in gemeinsamer Ver-
antwortung und im interesse einer bestmög-
lichen Zweckverwirklichung.
(2) Der Vorstand sorgt im rahmen seiner Zu-
ständigkeiten durch geeignete Maßnahmen für 
rechenschaft und transparenz der stiftungsar-
beit gegenüber der Öfentlichkeit. (siehe dazu 
unseren ratgeber BürgerstiftungsCheck 4.1)
(3) Vorstand und Kuratorium arbeiten vertrau-
ensvoll zum Wohle der stiftung zusammen und 
überprüfen durch geeignete Maßnahmen regel-
mäßig den erfolg der stiftungsarbeit. (siehe 
dazu unseren ratgeber BürgerstiftungsCheck 
5.2)

§ 2 zuständigkeiten im Vorstand
(1) unbeschadet der gesamtverantwortung des 
Vorstands bildet der Vorstand aus seiner Mitte 
geschäftsbereiche, die für die folgenden aufga-
ben im rahmen der satzung und der Vorgaben 
des Vorstandsvorsitzenden zuständig sind:
1. geschäftsbereich stifterbetreuung, -bera-

tung und -gewinnung (siehe dazu unseren 
ratgeber BürgerstiftungsCheck sowie un-
seren ratgeber fundraising für Bürgerstif-
tungen. erfolgreich stifter, Zustifter und 
spender gewinnen)

2. geschäftsbereich Presse- und Öfentlich-
keitsarbeit (siehe dazu unseren ratgeber 
BürgerstiftungsCheck sowie unseren ratge-
ber Öfentlichkeitsarbeit für Bürgerstif-
tungen)

3. geschäftsbereich fördermaßnahmen und 
Projekte (siehe dazu unseren ratgeber Bür-
gerstiftungsCheck 4.1 sowie unseren ratge-
ber Projekte (erscheint ende 2009))

(2) Die Mitglieder des Vorstands haben sich über 
die Vorgänge innerhalb der geschäftsbereiche 
gegenseitig zu unterrichten. über Vorgänge, die 
auch geschäftsbereiche anderer Vorstandsmit-
glieder berühren, sind diese so rechtzeitig zu 
unterrichten, dass sie sich über den sachverhalt 

informieren und eine stellungnahme abgeben 
können.
(3) Der Vorstandsvorsitzende bestimmt die 
richtlinien der arbeit des Vorstands. er leitet die 
sitzungen des Vorstands und koordiniert die ar-
beitsteilige aufgabenwahrnehmung. er ist zu-
ständig für die Durchführung von Maßnahmen 
zur überprüfung des erfolgs der stiftungsarbeit 
und unterstützt den Kuratoriumsvorsitzenden 
bei Maßnahmen zur Weiterentwicklung der stif-
tung, insbesondere bei der gewinnung geeig-
neter Organmitglieder. (siehe dazu unseren 
ratgeber BürgerstiftungsCheck 5.1 und 5.2)
(4) Der stellvertretende Vorstandsvorsitzende 
unterstützt den Vorstandsvorsitzenden und 
vertritt diesen bei dessen abwesenheit. er ist 
außerdem zuständig für den Bereich finanzen 
und Vermögensverwaltung. (siehe dazu unseren 
ratgeber BürgerstiftungsCheck 1)

§ 3 Sitzungen des Vorstands
(1) für die sitzungen des Vorstands gelten die in 
der satzung getrofenen regelungen hinsicht-
lich der einladungsfristen und -formen, der Be-
schlussfähigkeit, der erforderlichen Mehrheiten 
bei entscheidungen sowie des festhaltens von 
entscheidungen (niederschriften).
(2) sitzungen des Vorstands sind grundsätzlich 
nicht öfentlich. über die teilnahme Dritter an 
den sitzungen entscheidet der Vorstand einver-
nehmlich, im Zweifelsfall entscheidet der Vor-
standsvorsitzende.
(3) Mitgliedern des Kuratoriums und des stifter-
forums ist die teilnahme an den sitzungen je-
derzeit möglich, sofern nicht besondere gründe 
für einen ausschluss vorliegen. 
(4) für alle teilnehmer an den sitzungen gilt der 
grundsatz der Vertraulichkeit über die dort be-
handelten sachverhalte.

§ 4 änderungen der geschäftsordnung
(1) Änderungen der geschäftsordnung trift der 
Vorstand einvernehmlich. 
(2) Änderungen der geschäftsordnung werden 
wirksam am tag nach der nächsten sitzung des 
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stiftungskuratoriums, zu der diesem Organ die 
Änderungen schriftlich vorliegen.

§ 5 Inkrafttreten dieser geschäftsord-
nung
(1) Der Vorstand hat diese geschäftsordnung in 
seiner sitzung am ............ einvernehmlich be-
schlossen. Das stiftungskuratorium hat diese 
geschäftsordnung des Vorstands in seiner sit-
zung am ............ zur Kenntnis genommen. sie 
tritt damit am folgenden tag in Kraft. 
(2) Die geschäftsordnung ist allen Organen der 
stiftung zugänglich zu machen.

Die Mitglieder des Vorstands:
....................................................................
....................................................................
....................................................................
...

für die Kenntnisnahme durch das stiftungsku-
ratorium:
....................................................................
....................................................................

S at zUngEn  Und  gE S c h ä f t S ORdnUngEn

O weiterführende Infor-
mationen:

aktive bürgerschaft 
(hrsg.): fundraising für 
bürgerstiftungen. Erfolg-
reich Stifter, zustifter 
und Spender gewinnen. 
2. aktualisierte auflage. 
berlin 2006

aktive bürgerschaft 
(hrsg.): Öffentlichkeitsar-
beit für bürgerstif-
tungen. Profil schärfen, 
aufmerksamkeit gewin-
nen, erfolgreich kommu-
nizieren. berlin 2004

aktive bürgerschaft 
(hrsg.): bürgerStiftungs-
check. Kennzahlenorien-
tiertes Management von 
bürgerstiftungen auf 
grundlage der balanced 
Scorecard. berlin 2008

aktive bürgerschaft 
(hrsg.): Erfolgreiche Pro-
jekte. Mit förderrrichtli-
nien. berlin 2010 (er-
scheint dezember 2009)

www.aktive-buerger-
schaft.de/ratgeber
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Muster-geschäftsordnung Kuratorium

S at zUngEn  Und  gE S c h ä f t S ORdnUngEn

§ 1 arbeit des Kuratoriums
(1) Das Kuratorium unterstützt und überwacht 
die arbeit des Vorstands nach Maßgabe der ge-
setze, der satzung und dieser geschäftsordnung 
in gemeinsamer Verantwortung und im interes-
se einer bestmöglichen Zweckverwirklichung.
(2) Das Kuratorium sorgt im rahmen seiner Zu-
ständigkeiten durch geeignete Maßnahmen für 
rechenschaft und transparenz der stiftungsar-
beit gegenüber der Öfentlichkeit. (siehe dazu 
unseren ratgeber BürgerstiftungsCheck 4.1)
(3) Kuratorium und Vorstand arbeiten vertrau-
ensvoll zum Wohle der stiftung zusammen und 
überprüfen durch geeignete Maßnahmen regel-
mäßig den erfolg der stiftungsarbeit. (siehe 
dazu unseren ratgeber BürgerstiftungsCheck 
5.2)
(4) Das Kuratorium trägt bei der auswahl seiner 
und der Mitglieder des Vorstands sorge, dass 
diese hinsichtlich der an sie gestellten anforde-
rungen über ausreichende zeitliche ressourcen 
und fachliche Qualifikationen verfügen. (siehe 
dazu unseren ratgeber BürgerstiftungsCheck 
5.1)

§ 2 zuständigkeiten im Kuratorium
(1) Das Kuratorium bildet aus seiner Mitte aus-
schüsse, die für die folgenden Bereiche im rah-
men der satzung und der Vorgaben des Kurato-
riumsvorsitzenden zuständig sind und die die 
arbeit des Vorstands unterstützen:
1. ausschuss für stifterbetreuung, -beratung 

und -gewinnung (siehe dazu unseren rat-
geber BürgerstiftungsCheck sowie unseren 
ratgeber fundraising für Bürgerstiftungen. 
erfolgreich stifter, Zustifter und spender ge-
winnen)

2. ausschuss für Presse- und Öfentlichkeitsar-
beit (siehe dazu unseren ratgeber Bürger-
stiftungsCheck sowie unseren ratgeber Öf-
fentlichkeitsarbeit für Bürgerstiftungen)

3. ausschuss für fördermaßnahmen und Pro-
jekte (siehe dazu unseren ratgeber Bürger-
stiftungsCheck 4.1 sowie unseren ratgeber 
Projekte (erscheint ende 2009)

(2) Die Mitglieder des Kuratoriums haben sich 
über die Vorgänge innerhalb der ausschüsse ge-
genseitig zu unterrichten. über Vorgänge, die 
auch andere ausschüsse des Kuratoriums be-
rühren, sind diese so rechtzeitig zu unterrich-
ten, dass sie sich über den sachverhalt infor-
mieren und eine stellungnahme abgeben 
können.
(3) Die Zuständigkeiten der ausschüsse enden 
dort, wo Kompetenzen des Vorstands berührt 
werden. Die ausschussmitglieder ernennen ei-
nen Vorsitzenden, der die ausschüsse leitet. 
Den ausschüssen können auch zeitweise Per-
sonen angehören, die nicht Mitglied des Kura-
toriums sind.
(4) Der Kuratoriumsvorsitzende bestimmt die 
richtlinien der arbeit des Kuratoriums. er leitet 
die sitzungen des Kuratoriums und koordiniert 
die arbeitsteilige aufgabenwahrnehmung. er 
entscheidet über die Mitwirkung von Personen 
in den ausschüssen, die nicht Mitglied des Ku-
ratoriums sind. er ist ausserdem zuständig für 
die Weiterentwicklung der stiftung, insbeson-
dere im Hinblick auf die gewinnung geeigneter 
Organmitglieder und die einleitung geeigneter 
Maßnahmen zur überprüfung des erfolgs der 
stiftungsarbeit. (siehe dazu unseren ratgeber 
BürgerstiftungsCheck 5.1 und 5.2)
(5) Der stellvertretende Kuratoriumsvorsitzende 
unterstützt den Kuratoriumsvorsitzenden und 
vertritt diesen bei dessen abwesenheit. er ist 
außerdem im rahmen der Kompetenzen des 
Kuratoriums zuständig für den Bereich finanzen 
und Vermögensverwaltung. (siehe dazu unseren 
ratgeber BürgerstiftungsCheck 1)

§ 3 Sitzungen des Kuratoriums
(1) für die sitzungen des Kuratoriums gelten die 
in der satzung getrofenen regelungen hin-
sichtlich der einladungsfristen und -formen, 
der Beschlussfähigkeit, der erforderlichen 
Mehrheiten bei entscheidungen sowie des fest-
haltens von entscheidungen (niederschriften).
(2) sitzungen des Kuratoriums sind grundsätz-
lich nicht öfentlich. über die teilnahme Dritter 



29

wege zu einer bürgerstiftung 2009  aktive bürgerschaft

an den sitzungen entscheidet das Kuratorium 
einvernehmlich, im Zweifelsfall entscheidet der 
Kuratoriumsvorsitzende.
(3) Mitgliedern des Vorstands und des stifter-
forums ist die teilnahme an den sitzungen je-
derzeit möglich, sofern nicht besondere gründe 
für einen ausschluss vorliegen. 
(4) für alle teilnehmer an den sitzungen gilt der 
grundsatz der Vertraulichkeit über die dort be-
handelten sachverhalte.

§ 4 änderungen der geschäftsordnung
(1) Änderungen der geschäftsordnung trift das 
Kuratorium einvernehmlich. 
(2) Änderungen der geschäftsordnung werden 
wirksam am tag nach der nächsten sitzung des 
stiftungvorstands, zu der diesem Organ die Än-
derungen schriftlich vorliegen.

§ 5 Inkrafttreten dieser geschäftsord-
nung
(1) Das Kuratorium hat diese geschäftsordnung 
in seiner sitzung am ............ einvernehmlich 
beschlossen. Der Vorstand hat diese geschäfts-
ordnung des Kuratoriums in seiner sitzung am 
............ zur Kenntnis genommen. sie tritt da-
mit am folgenden tag in Kraft. 
(2) Die geschäftsordnung ist allen Organen der 
stiftung zugänglich zu machen.

Die Mitglieder des Kuratoriums:
...................................................................
....................................................................
....................................................................
...

für die Kenntnisnahme durch den Vorstand:
....................................................................
....................................................................

S at zUngEn  Und  gE S c h ä f t S ORdnUngEn

O weiterführende Infor-
mationen:

aktive bürgerschaft 
(hrsg.): fundraising für 
bürgerstiftungen. Erfolg-
reich Stifter, zustifter 
und Spender gewinnen. 
2. aktualisierte auflage. 
berlin 2006

aktive bürgerschaft 
(hrsg.): Öffentlichkeitsar-
beit für bürgerstif-
tungen. Profil schärfen, 
aufmerksamkeit gewin-
nen, erfolgreich kommu-
nizieren. berlin 2004

aktive bürgerschaft 
(hrsg.): bürgerStiftungs-
check. Kennzahlenorien-
tiertes Management von 
bürgerstiftungen auf 
grundlage der balanced 
Scorecard. berlin 2008

aktive bürgerschaft 
(hrsg.): Erfolgreiche Pro-
jekte. Mit förderrrichtli-
nien. berlin 2010 (er-
scheint dezember 2009)

www.aktive-buerger-
schaft.de/ratgeber
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S at zUngEn  Und  gE S c h ä f t S ORdnUngEn

Schaubild 3 zuständig-
keiten in Organen:

ausschüsse des Kura-
toriums unterstützen 
den Vorstand strate-
gisch und konzeptio-
nell. der zuschnitt der 
ausschüsse entspricht 
den geschäftsbe-
reichen im Vorstand. 
den ausschüssen kön-
nen zeitweilig auch 
nicht-Kuratoren ange-
hören. Seine admini-
strative und operative 
Unterstützung findet 
der Vorstand in der 
geschäftsstelle. die je-
weiligen Organvorsit-
zenden sind mit be-
sonderen Richt- 
linienkompetenzen 
innerhalb ihrer Organe 
ausgestattet.
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Bürgerschaftliches engagement in Vereinen und 
initiativen, stiftungen und Bürgerstiftungen 
steht hoch im Kurs und findet, auch angesichts 
einer zunehmenden finanziellen und konzepti-
onellen erschöpfung staatlichen Handelns, eine 
weitgehend ungeteilte Zustimmung in Medien, 
Wissenschaft und gesellschaft. Heute zieht sich 
der staat immer mehr aus Bereichen zurück, die 
für unsere gesellschaft lebenswichtig sind, wie 
Bildung und erziehung, integration von auslän-
dern oder Kultur. engagierte Bürger, Vereine 
und stiftungen aber auch unternehmen, wie 
beispielsweise die Volksbanken und raifeisen-
banken, die sich besonders für Bürgerstiftungen 
engagieren, übernehmen aufgaben, deren er-
füllung unsere gesellschaft lebenswert und zu-
kunftsfähig macht. Bürgerschaftliches engage-
ment wird immer mehr als eine für die 
Leistungsfähigkeit einer gesellschaft substanti-
ell notwendige angelegenheit betrachtet.

Steigende bedeutung - steigende Ver-
antwortung
 
in dem Maße, in dem gemeinnützige Organisa-
tionen solche aufgaben übernehmen, stellt sich 
auch verstärkt die frage nach deren efektivi-
tät, effizienz und der rechenschaft gegenüber 
ihren stakeholdern, wie z.B. spendern und stif-
tern. international werden solche fragen be-
reits seit Jahren diskutiert. in Deutschland ha-
ben insbesondere das erhöhte wirtschaftliche 
risiko von gemeinnützigen Organisationen im 
sozial- und gesundheitsbereich und die daraus 
resultierenden schieflagen und Pleiten durch 
Missmanagement und zum teil auch betrüge-
rische aktivitäten dazu beigetragen, dass man 
sich unter dem stichwort „nonprofit gover-
nance“ mit der Optimierung von Leitung und 
Kontrolle und dem richtigen umgang mit den 
stakeholdern beschäftigt.

angesichts knapper werdender finanzieller 
Mittel, aber auch enger werdender zeitlicher 
ressourcen sehen heute viele fachleute eine 

vordringliche aufgabe in der Verbesserung von 
effizienz und efektivität von stiftungen bzw. 
gemeinnützigem engagement insgesamt. auf 
eine bestmögliche Zweckerreichung zu achten 
und diese durch entsprechende „governance-
strukturen“ sicherzustellen, ist für die Bürger-
stiftungen vital, da der langfristige aufbau des 
stiftungsvermögens von der Qualität ihrer wei-
teren arbeit und der akzeptanz der Bürgerstif-
tung bei ihren stakeholdern, insbesondere den 
gegenwärtigen und potentiellen stiftern, ab-
hängt.

was gehört zur guten leitung?

Bürgerstiftungen verfügen in der regel über 
zwei bzw. drei Organe, wobei sich die grund-
sätzliche aufteilung in einen exekutiven Vor-
stand und ein beaufsichtigendes und mit ent-
sprechenden rechten (und Pflichten) 
ausgestattetes Kuratorium durchgesetzt hat. 
über die Vorlage von Jahresabschluss und Jah-
resbericht bei den stiftungsaufsichtsbehörden 
hinaus bestehen gesetzliche Publizitäts- und 
transparenzpflichten in Deutschland zwar nicht, 
werden von den Bürgerstiftungen aber häufig 
auf freiwilliger Basis und in unterschiedlicher 
ausprägung wahrgenommen. Diese reichen vom 
Veröfentlichen der Vorstandsprotokolle auf der 
Homepage einer Bürgerstiftung über die erstel-
lung von Jahresberichten bis zur regelmäßigen 
information von stiftern und Öfentlichkeit über 
die arbeit der Bürgerstiftung. um hier einen 
Beitrag zu mehr transparenz zu leisten, erhebt 
die aktive Bürgerschaft jährlich u.a. finanz- 
und Profildaten der Bürgerstiftungen und macht 
diese der Öfentlichkeit zentral im internet zu-
gänglich. Hier sind inzwischen entsprechende 
informationen zu den meisten deutschen Bür-
gerstiftungen zu finden.

gleichwohl zeigen sich bei vielen Bürgerstif-
tungen zwei Problembereiche, die auch insge-
samt typisch für junge und stark ehrenamtlich 
geprägte gemeinnützige Organisationen sind.

nOnPR Of I t  gO V ERn a nc E

O weiterführende Infor-
mationen:

Stefan nährlich (2008): 
Einen sauberen Kurs 
steuern. Mehr erreichen 
durch nonprofit gover-
nance. In: Stiftung und 
Sponsoring, heft 6, S. 22-
23

Stefan nährlich (2007): 
Rechenschaft und gover-
nance. wie sich Stif-
tungsarbeit legitimiert. 
In: themenpaket bürger-
stiftungen der heinrich-
böll-Stiftung. Online-
beitrag in der 
Kommunalpolitischen  
Infothek.

www.aktive- 
buergerschaft.de/ 
buergerstiftungen

Die gute Leitung von 

Bürgerstiftungen
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nOnPR Of I t  gO V ERn a nc E

Verbesserungspotentiale

so herrscht zum einen vielfach eine skepsis ge-
genüber dem einsatz von Managementinstru-
menten vor, zumal unter Management vor-
nehmlich die auseinandersetzung mit 
juristischen und steuerrechtlichen aspekte der 
stiftungstätigkeit verstanden wird und weniger 
die Leitung und führung der Organisation “stif-
tung“. Oft werden das anwenden von führungs-
instrumenten und die einhaltung von regeln als 
„Bürokratismus“ abgetan und Verbindlichkeit 
als Zumutung für die ehrenamtlich engagierten 
gewertet. 

Wer sich in Vorstand, Kuratorium oder einem 
anderen gremium einer Bürgerstiftung enga-
giert, will in erster Linie gutes tun, etwas be-
wegen und erreichen, aber nicht primär eine 
klar definierte aufgabe möglichst effizient erle-
digen. gerade für Menschen, deren Berufsalltag 
von diferenzierten arbeitsmethoden und ratio-
nellen entscheidungsprozessen geprägt ist, wird 
das ehrenamtliche engagement häufig als ge-
gengewicht zur Berufswelt angesehen. Die 
übernahme von Management- und governance-
aufgaben bietet dieses gegengewicht jedoch 
kaum. stattdessen handelt es sich vielmehr um 
eine aufgabe mit Verantwortungsrisiko, ver-
gleichsweise hoher abstraktion, mit einer eher 
langfristigen Bindungsnotwendigkeit und mit 
einem - führungs- und Leitungsaufgaben häu-
fig innewohnenden - Konfliktpotential.

best practice ersetzt keine Erfolgskon-
trolle

Zum anderen richtet sich die tätigkeit der Bür-
gerstiftungen sehr häufig danach aus, welche 
Projekte bei anderen Bürgerstiftungen bereits 
erfolgreich umgesetzt werden konnten, und 
weniger an bestmöglichen Lösungsansätzen für 
spezifische Probleme vor Ort. für dieses Vor-
gehen gibt es gute gründe. Häufig stehen die 
initiatoren einer Bürgerstiftung nach deren 
gründung unter Zugzwang, jetzt baldmöglichst 
„etwas Konkretes“ zeigen zu müssen, das sich 
auch entsprechend erfolgreich entwickelt.

Handelt es sich um ein operatives Projekt 
der Bürgerstiftung, wird mithin nicht die tätig-
keit einer anderen gemeinnützigen Organisa-
tion gefördert, erfordert dies oftmals einen ho-
hen personellen bzw. zeitlichen einsatz der 
engagierten, was wiederum die Orientierung an 
„Bewährtem“ begünstigt. solcher „best practice“ 

ist jedoch immanent, dass der erfolg dieser Pro-
jekte zum einen in der Vergangenheit liegt und 
zum anderen von seinem jeweiligen, spezi-
fischen Kontext abhängig ist. Das heißt, ob bei-
spielsweise ein erfolgreiches Projekt einer Bür-
gerstiftung auch bei einer anderen Bürgerstiftung 
erfolgreich ist, hängt davon ab, ob die jewei-
ligen umstände vergleichbar sind. Keinesfalls 
jedoch ersetzt der erfolg solcher bewährten 
Maßnahmen in der Vergangenheit die erfolgs-
kontrolle in dem aktuellen konkreten fall. Ohne 
sie bleiben fragen nach der bestmöglichen 
Zweckerreichung ofen, und Leitungs- und go-
vernanceaspekte sind ihrer Zielorientierung 
ebenso beraubt wie die frage nach der rechen-
schaft gegenüber den stakeholdern unbeant-
wortet bleibt. Hier sehen sich die Bürgerstif-
tungen einer besonderen Herausforderung 
gegenüber, da sie sich aufgrund ihres gemein-
schaftlichen ansatzes nicht wie herkömmliche 
stiftungen an der Verfolgung lediglich eines 
einzelnen stifterwillens orientieren können

bürgerStiftungscheck: Steuerung und 
Kontrolle

Wesentliche Voraussetzung für jede steuerung 
und Kontrolle ist jedoch, dass gemeinnützige 
Zwecke zunächst in überprüfbare Ziele umge-
setzt werden. unabhängig davon, ob es sich um 
Kulturstiftungen, karitative Organisationen, 
Hilfsprojekte, bürgerschaftliche initiativen oder 
andere gemeinnützige Organisationen handelt 
- alle verfolgen primär ein ideelles anliegen wie 
zum Beispiel die förderung zeitgenössischer 
Kunst und Kultur, die ermöglichung eines wür-
devollen Lebens bis zum tod, die Verbesserung 
der Lebensbedingungen in afrika oder die för-
derung bürgerschaftlichen engagements. Dies 
ist ihr gründungsmotiv und dies spiegelt sich 
auch in den gemeinnützigen Zwecken wider, 
die ihren status als steuerbegünstigte Organi-
sation legitimieren. solche ideellen anliegen 
sind schwerer zu operationalisieren als bei-
spielsweise gewinnziele von unternehmen. 
auch können innerhalb eines Vereins oder zwi-
schen den Organmitgliedern einer stiftung un-
terschiedliche, durchaus gegensätzliche aufas-
sungen über die beste form der Zweckverfolgung 
vorliegen. Letztlich bildet aber erst die Opera-
tionalisierung des ideellen anliegens in kon-
krete Maßnahmen mit überprüfbaren Zielen die 
grundlage für die strategische steuerung und 
die Kontrolle des erreichten bzw. nichterreich-

corporate governance 
kann als leitung und 
Kontrolle eines Unter-
nehmens zur Sicherung 
eines optimalen aus-
gleichs zwischen allen 
anspruchsgruppen de-
finiert werden.

ziele von nonprofit go-
vernance Regelungen:

Verantwortungsvolle 
führung und transpa-
renz, interne Kontrolle 
der Qualität von Ent-
scheidungen, klare 
trennung von ge-
schäftsführung und 
aufsicht, eindeutige 
Regelung der aufga-
benverteilung und 
Entscheidungsbefug-
nisse, Effektivität und 
wirtschaftlichkeit, 
handlungs- und Ent-
scheidungsfähigkeit.
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ten. Ohne einen  derartigen unterbau bliebe 
das Konzept von nonprofit governance auf die 
Kontrolle von Organmitgliedern und angestell-
ten Mitarbeitern beschränkt, mit dem Ziel, 
fehlverhalten zu verhindern oder zu sanktio-
nieren. Das eigentliche Potential von nonprofit 
governance liegt aber in der Verbesserung der 
steuerung einer gemeinnützigen Organisation 
durch deren ehrenamtliche Organe, im idealfall 
entsprechend den interessen ihrer wichtigsten 
stakeholder, die mit ihren ressourcen die arbeit 
im Wesentlichen ermöglichen. Das Konzept von 
nonprofit governance hat das Potential, die 
steuerung einer gemeinnützigen Organisation 
an deren bestmöglicher Mittelverwendung im 
sinne ihrer stakeholder auszurichten und damit 
den Verantwortung tragenden Personen einen 
schlüssigen Orientierungsrahmen zu geben. Zu-
dem ist dies auch ein richtiger und wichtiger 
ansatz, ehrenamtliches engagement in Lei-
tungsorganen attraktiver zu machen.

Die aktive Bürgerschaft hat für die steuerung 
einer Bürgerstiftung einen solchen idealtypi-
schen Orientierungsrahmen entwickelt und 
richtet sich damit in erster Linie an ehrenamtli-
che stiftungsvorstände und stiftungsräte bzw. 
stiftungskuratoren. Der BürgerstiftungsCheck 
basiert auf dem Konzept der Balanced scorecard 
und umfasst insgesamt 30 zentrale indikatoren, 
die sich auf fünf Perspektiven verteilen: „fi-
nanzen“ (Vermögen und einnahmen), „förde-
rung“ (Bürgerengagement und Bürgergesell-
schaft), „Kundenorientierung“ (Dienstleister für 
stifter und spender), „interne Organisations-
prozesse“ (Management und governance) und 
„Weiterentwicklung“ (Personen und Ziele). 

nOnPR Of I t  gO V ERn a nc E

O weiterführende Infor-
mationen:

Stefan nährlich (2003): 
Vereine und bürgerstif-
tungen managen. Praxis-
tipps für Engagierte. 
hrsg. vom bundesver-
band der deutschen 
Volksbanken und Raiffei-
senbanken (bVR), dg-Ver-
lag, wiesbaden

Stefan nährlich (2009): 
bürgerstiftungen mana-
gen – Ergebnisse verant-
worten. In: newsletter 
wegweiser bürgergesell-
schaft 1/2009 vom 
16.01.2009

Stefan nährlich (2007): 
bürgerstiftungen: tem-
poräre beschaulichkeit 
um einen innovativen 
Kern. In: blätter der 
wohlfahrtspflege, heft 2, 
S. 48-52

www.aktive- 
buergerschaft.de/ 
buergerstiftungen
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grundsätze guter stiftungspraxis

Bundesverband Deutscher stiftungen

Präambel 
Die gründung von stiftungen ist lebendiger 
ausdruck von freiheit und Verantwortung der 
Bürger. stiftungen engagieren sich auf vielfäl-
tige Weise in zentralen gesellschaftlichen fel-
dern. Die gesellschaftliche Bedeutung und 
funktion von stiftungen muss sich widerspie-
geln in einer verantwortungsvollen ausführung 
der von den treuhänderisch wirkenden stif-
tungsorganen übernommenen Verpflichtungen. 

Die grundsätze sollen stiftungsorganen, 
stiftungsverwaltern, stiftungsmitarbeitern so-
wie potentiellen stiftern als Orientierung die-
nen. insbesondere sollen sie das Bewusstsein 
aller Beteiligten für die Vermeidung von inte-
ressenkonflikten, für die angemessene trans-
parenz bei der Zweckverwirklichung und für die 
effizienz der Mittelverwendung schärfen.  

in anbetracht der Vielfalt von stiftungen 
sind diese grundsätze je nach größe, Zweck und 
art der aufgabenwahrnehmung den jeweiligen 
gegebenheiten anzupassen. 
  
I. Stiftungen 
Die grundsätze wenden sich an gemeinwohlori-
entierte stiftungen im materiellen sinne: 
 
- stiftungen verfolgen vom stifter bestimmte 

gemeinwohlorientierte Zwecke, welche in 
ihrer satzung verankert sind und durch die 
erträge aus dem stiftungsvermögen erfüllt 
werden sollen. 

- stiftungen haben ein Vermögen, das ihnen 
grundsätzlich auf Dauer und ungeschmälert 
zur Verfügung stehen soll. 

- stiftungen haben Organe oder träger, die eine 
ordnungsgemäße erfüllung des jeweiligen 
stiftungszwecks gewährleisten. 

- stiftungen können in unterschiedlichen 
rechtsformen verfasst sein (z.B. als rechts-
fähige stiftung, als stiftungsgesellschaft und 
als stiftungsverein). auch treuhänderische 
stiftungen erfüllen diesen materiellen stif-
tungsbegrif.  

 

II. grundsätze guter Stiftungspraxis 

1. zu den handelnden Personen 
stiftungsorgane, stiftungsverwalter und stif-
tungsmitarbeiter orientieren sich im rahmen 
der gesetzlichen Vorgaben des gemeinnützig-
keits- und stiftungsrechts bei ihrer tätigkeit 
insbesondere an folgenden grundsätzen:  
 
- sie verstehen sich als treuhänder des im stif-

tungsgeschäft und in der satzung formu-
lierten stifterwillens. 

- sie sind der satzung verpflichtet und verwirk-
lichen den stiftungszweck nach bestem Wis-
sen und gewissen. 

- Das in ihre Obhut gegebene Vermögen ist in 
seiner nachhaltigen ertragsfähigkeit zu er-
halten. Das rechnungswesen bildet die 
wirtschaftliche Lage der stiftung zeitnah, 
vollständig und sachlich richtig ab. Die Ver-
waltungsausgaben bewegen sich in einem 
angemessenen rahmen. 

- sie anerkennen transparenz als ausdruck der 
Verantwortung von stiftungen gegenüber 
der gesellschaft und als ein Mittel zur Ver-
trauensbildung. sie stellen daher der Öfent-
lichkeit in  geeigneter Weise die wesent-
lichen inhaltlichen und wirtschaftlichen 
informationen über die stiftung (insbeson-
dere über den stiftungszweck, die Zweck-
erreichung im jeweils abgelaufenen Jahr, die 
förderkriterien und die Organmitglieder) zur 
Verfügung. sie veröfentlichen ihre Bewilli-
gungsbedingungen und setzen, soweit ge-
boten, unabhängige gutachter oder Juroren 
ein. gesetzliche auskunftspflichten werden 
rasch und vollständig erfüllt.  

- Die Mitglieder der stiftungsorgane handeln 
informiert, integer und verantwortungsvoll. 
ehrenamtlich tätige Organmitglieder sind 
trotz ihrer übrigen Verpflichtungen bereit, 
die erforderliche Zeit und sorgfalt für die 
stiftungsarbeit zur Verfügung zu stellen. 
Mitglieder von Kontroll- und Beratungsgre-
mien sind grundsätzlich unabhängig von 

nOnPR Of I t  gO V ERn a nc E

O weiterführende In-
formationen

bundesverband deut-
scher Stiftungen

www.stiftungen.org
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den für die operative tätigkeit verantwort-
lichen Organen und werden von diesen um-
fassend und wahrheitsgemäß informiert. 

- Die stiftungsorgane sorgen für die regelmä-
ßige überprüfung der Wirksamkeit der stif-
tungsprogramme vor allem im Hinblick auf 
die Verwirklichung des satzungszwecks, die 
effizienz des Mitteleinsatzes und im Hinblick 
auf das Verhalten gegenüber fördersuchen-
den sowie der Öfentlichkeit; sie fördern 
entsprechendes Verhalten ihrer Mitarbeiter. 

- Die stiftungsorgane von fördernden stif-
tungen betrachten fördersuchende als un-
verzichtbare Partner zur Verwirklichung der 
stiftungszwecke. anfragen sollten zeitnah 
beantwortet werden; über den fortgang der 
antragsbearbeitung sollte informiert wer-
den.  

- Die stiftungsorgane fördern den erfahrungs-
austausch und die Zusammenarbeit mit an-
deren stiftungen. 

 
2. zur Vermeidung von Interessenkon-
flikten 
 
für Mitglieder der stiftungsorgane, der Kon-
troll- und Beratungsgremien und für stiftungs-
mitarbeiter gilt, dass sich niemand bei seinen 
entscheidungen von eigennützigen interessen 
leiten lässt. insbesondere beachten sie folgende 
grundsätze:  
 
- sie legen die anhaltspunkte für einen interes-

senkonflikt im einzelfall unaufgefordert of-
fen und verzichten von sich aus auf eine Be-
teiligung am entscheidungsprozess, wenn 
dieser ihnen oder einer nahestehenden Per-
son einen unmittelbaren Vorteil oder nach-
teil bringen kann. auch persönliche oder fa-
miliäre Beziehungen zu den fördersuchenden 
und zu Dienstleistungsunternehmen werden 
ofen kommuniziert. 

- sie verzichten auf vermögenswerte Vorteile, 
die ihnen von interessierter seite verschaft  
werden. Dies gilt auch dann, wenn die Ver-
knüpfung von Vorteil und gegenleistung 
nicht unmittelbar oder erst zukünftig zu er-
warten ist. 

nOnPR Of I t  gO V ERn a nc E

governance Kodizes:

Regelungen wie die 
grundsätze guter Stif-
tungspraxis sind soge-
nannte governance Ko-
dizes. governance 
Kodizes sind keine ge-
setze, haben aber einen 
gewissen Verbindlich-
keitsgrad. börsennotierte 
Unternehmen sind ge-
setzlich verpflichtet, 
nichteinhaltungen von 
Regelungen des deut-
schen governance Kodex 
(dcgK) öffentlich zu ma-
chen.

Im gemeinnützigen be-
reich sind in den letzten 
Jahren zahlreiche ver-
gleichbare Regelungen 
geschaffen worden, bei-
spielsweise im bereich 
der diakonie, des Sports 
oder internationaler  
hilfsorganisationen.

für den Stiftungsbereich 
in der Schweiz wurde der 
SwISS foundation code 
als umfangreiches Regel-
werk erarbeitet.
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„So wie die Vorläufer 
der Volksbanken und 
Raiffeisenbanken als 
private antwort auf 
Probleme der Industri-
alisierung im 19. Jahr-
hundert entstanden 
sind, so sehen wir die 
bürgerstiftungen als 
privaten beitrag für das 
gemeinwohl im 21. 
Jahrhundert.“

Stefan nährlich

Das engagement der Volksbanken und 

raifeisenbanken für Bürgerstiftungen

warum engagieren sich Volksbanken 
Raiffeisenbanken für bürgerstiftungen?

„Was dem einzelnen nicht möglich ist, das ver-
mögen viele.“ Diese Worte von friedrich Wil-
helm raifeisen (1818–1888) beschreiben seit 
mehr als 150 Jahren die idee der genossenschaft 
und den sinn von Kooperationen. auch Her-
mann schulze-Delitzsch (1808-1883), gründer 
der Volksbanken und sozialreformer, dessen 
200. geburtstag im Jahr 2008 begangen wurde, 
betonte dieses Prinzip und verdeutlichte in 
einem seiner bekanntesten Zitate den Vorrang 
von selbsthilfe vor staatshilfe: „Der geist der 
freien genossenschaft – ist der geist der mo-
dernen gesellschaft“.

Bürgerstiftungen wollen bürgerschaftliches 
engagement stärken, aus eigener Kraft, durch 
private initiative, in selbstverwaltung und 
selbstverantwortung. sie tun dies in einem lo-
kalen oder regional definierten gebiet, zu dem 
sie Zugang haben, von dessen Problemen und 
Chancen sie Kenntnis haben, und mit Lösungs-
ansätzen, von deren richtigkeit sie überzeugt 
sind. genossenschaftsbanken sind den Bürger-
stiftungen in vielem sehr ähnlich, auch wenn 
sich ihre tätigkeit auf wirtschaftliche aktivi-
täten konzentriert. als verantwortungsvolle 
unternehmensbürger – in der internationalen 
Diskussion als Corporate Citizen bezeichnet – 
nehmen sie aber auch eine gesellschaftliche 
Verantwortung wahr, wohl wissend, dass sich 
die regional verwurzelten Volksbanken und 
raifeisenbanken nur dort positiv entwickeln 
und gute geschäfte machen können, wo es den 
Menschen und den unternehmen gut geht.

Kampagne bürgerstiftungen

im Jahr 2002 rief der Bundesverband der Deut-
schen Volksbanken und raifeisenbanken BVr 
seine Mitgliedsinstitute zum verstärkten enga-
gement für Bürgerstiftungen auf. Die aktive 
Bürgerschaft als Kompetenzzentrum der Volks-
banken und raifeisenbanken für Bürgeren-

gagement unterstützt und begleitet seither 
bundesweit das engagement der genossen-
schaftsbanken für Bürgerstiftungen. Drei Viertel 
der Bürgerstiftungen in Deutschland profitieren 
vom gesellschaftlichen engagement ihrer ge-
nossenschaftsbank. Die tendenz ist von Jahr zu 
Jahr steigend. 

aktive bürgerschaft

Die förderung der aktiven Bürgerschaft durch 
den genossenschaftlichen finanzVerbund ermög-
licht darüber hinaus ein umfangreiches, kosten-
loses und professionelles unterstützungsan-
gebot für alle Bürgerstiftungen und 
gründungsinitiativen in Deutschland. Durch  
information und Beratung, Vernetzung und 
Weiterbildung sowie andere angebote trägt die 
aktive Bürgerschaft zur positiven entwicklung 
der Bürgerstiftungen in Deutschland bei.

Vor Ort unterstützen zahlreiche genossen-
schaftsbanken die Bürgerstiftungen. sie sind 
eine bedeutende stiftergruppe. Mit ihrem en-
gagement leisten sie einen langfristigen und 
nachhaltigen Beitrag zur stärkung der Lebens-
qualität in städten und gemeinden, Landkrei-
sen und regionen. 

Das engagement der Volksbanken und raif-
eisenbanken für Bürgerstiftungen ist vielfältig. 
es hängt wesentlich von den örtlichen gege-
benheiten ab. Von genossenschaftsbanken geht 
häufig die gründung einer Bürgerstiftung aus 
(etwa anlässlich eines Jubiläums der Bank) oder 
aber sie fungieren als einer von mehreren grün-
dungsstiftern. Oft beteiligen sie sich als förde-
rer, beispielsweise finanziell mit Zustiftungen 
oder spenden. sie unterstützen Projekte - etwa 
für die integration von Zuwanderern, die Ver-
besserung der arbeitsmarktchancen von Ju-
gendlichen oder die förderung von Lernen und 
Bildung. Durch so genannte „Matching funds“, 
mit denen sie Zustiftungen von Bürgern bis zu 
einem festgelegten Betrag verdoppeln, schafen 
sie einen anreiz zum Mitmachen und Mitstiften 
auf seiten der Bevölkerung ihrer region. Darü-
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O weiterführende Infor-
mationen:

bürgerstiftungen. ge-
meinsam mehr erreichen. 
bankinformation. das 
fachmagazin der Volks-
banken und Raiffeisen-
banken, Sonderausgabe 
05/2009. herausgeber: 
bundesverband der deut-
schen Volksbanken und 
Raiffeisenbanken e.V., 
Redaktion: christiane 
biedermann, dr. Stefan 
nährlich, aktive bürger-
schaft e.V. (erscheint alle 
zwei Jahre im frühjahr in 
aktualisierter form).

www.aktive- 
buergerschaft.de/ 
buergerstiftungen

länderspiegel bürgerstif-
tungen. fakten und 
trends 2008 und beilage 
gemeinsam mehr errei-
chen. Volksbanken und 
Raiffeisenbanken: Enga-
giert für bürgerstif-
tungen. herausgeber: 
aktive bürgerschaft e.V. 
autoren: Judith Polterau-
er, bernadette hellmann, 
Mitarbeit: Elena Philipp, 
Erik Voigt (erscheint jähr-
lich im Oktober in aktua-
lisierter form)

www.aktive- 
buergerschaft.de/ 
laenderspiegel

ber hinaus engagieren sie sich mit sachspen-
den, mit dem freiwilligen einsatz ihrer Mitar-
beiter, lokalem Know-how und ihrem netzwerk 
aus firmen- und Privatkunden. 

Vielfältiges Engagement

in Halle an der saale etwa befinden sich die 
räume der Bürgerstiftung im Haus der Volks-
bank in schöner innenstadtlage. im baden-
württembergischen nürtingen haben Volksbank 
und stadt gemeinsam eine alte stiftung erfolg-
reich wiederbelebt, sie in eine neue Bürgerstif-
tung eingebracht und vergrößert. in Wiesbaden 
sponserte die Wiesbadener Volksbank zusam-
men mit der r+V Versicherung und dem Dg Ver-
lag den „Leonardo-schul-award“, mit dem die 
Bürgerstiftung den teamgeist von schülern 
stärken will. im badischen Laichingen verwaltet 
die Bürgerstiftung den Partnerschaftsfonds 
„Merklinger helft“ und ermöglicht so einer klei-
nen gemeinde „Hilfe zur selbsthilfe“. in Bad 
reichenhall kommen die startgelder des jähr-
lichen golfturniers der Volksbank raifeisen-
bank Oberbayern südost der Bürgerstiftung 
Berchtesgadener Land zugute. Mit ihrem Lese-
projekt erfüllt im sachsen-anhaltinischen Hal-
densleben die auf initiative der Volksbank 
Helmstedt gegründete Bürgerstiftung Ostfalen 
Kindern einen „Lesetraum“. 
.
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Stiftungsaufsicht:

Mit dem Stiftungs-  
geschäft und der bei-
gefügten Satzung wird 
die rechtliche aner-
kennung der bürger-
stiftung bei der Stif-
tungsaufsicht 
beantragt.

Kontaktadressen: 
www.aktive- 
buergerschaft.de/ 
buergerstiftungen

stiftungsgeschäft (Muster)

nordrhein-Westfalen

Wir/ich, die unterzeichnerin/der unterzeichner, 
errichte(n) hierdurch unter Bezugnahme auf das 
stiftungsgesetz für das Land nordrhein-Westfa-
len (stiftg nrW) vom 15. februar 2005 (gV. nrW. 
nr. 5 s. 52 / sgV. nrW. 40) als selbstständige 
stiftung im sinne des § 2 stiftg nrW die

„..................................................................
- stiftung“

mit sitz in ....................................................

Die stiftung soll ausschließlich gemeinnützige 
– mildtätige – kirchliche Zwecke (nichtverfolgte 
Zwecke streichen) im sinne des abschnittes 
„steuerbegünstigte Zwecke“ der abgabenord-
nung verfolgen.

Zweck der stiftung ist ....................................

als anfangsvermögen sichere ich/sichern wir der 
stiftung ............. euro (in Worten: ..................
..................................... euro) zu, und zwar in 
der Weise, dass ich/wir jeweils die im folgenden 
einzeln aufgeführten Beträge entrichte(n):

(1. stifterin/stifter) ..................................euro

(2. stifterin/stifter) ..................................euro 

(3. stifterin/stifter) ..................................euro 

Darüber hinaus übertrage(n) ich/wir ihr das ei-
gentum an ......................................
Das stiftungsvermögen ist in seinem Wert 
grundsätzlich ungeschmälert zu erhalten.

Die stiftung soll durch einen aus mindestens 
...... und höchstens ...... Personen bestehenden 
Vorstand sowie durch ein aus mindestens ...... 
und höchstens ...... Personen bestehendes Ku-
ratorium verwaltet werden.

Dem ersten Vorstand sollen folgende Personen 
angehören:

1. .................................................................

2. .................................................................

3. ................................................................

Dem ersten Kuratorium sollen folgende Per-
sonen angehören:

1. .................................................................

2. .................................................................

3. ................................................................

näheres regelt die anliegende satzung, die Be-
standteil dieses stiftungsgeschäfts ist.

(Ort), den (Datum)

....................................................................
(stifterin/stifter)                       (stifterin/stifter)
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O weiterführende Infor-
mationen:

aktive bürgerschaft 
(hrsg.): blickpunkt  ak-
tive bürgerschaft 
2008/2009. berlin 2008

aktive bürgerschaft 
(hrsg.): bürgerstiftung 
leicht gemacht. berlin 
2007 (flyer)

aktive bürgerschaft 
(hrsg.): bürgerstiftung: 
Mitgemacht! berlin 2009 
(flyer)

www.aktive- 
buergerschaft.de/ 
buergerstiftungen

aktive Bürgerschaft 

unser angebot für Bürgerstiftungen 

die aktive bürgerschaft ist das Kompe-
tenzzentrum für bürgerengagement der 
Volksbanken und Raiffeisenbanken im 
genossenschaftlichen finanzVerbund. 

Deutschlandweit engagiert sich die unterneh-
mensgruppe als Corporate Citizen für Bürger-
stiftungen. unterstützt von namhaften Persön-
lichkeiten aus gesellschaft, Wirtschaft, Politik, 
Wissenschaft und Medien setzt sich die aktive 
Bürgerschaft für eine gesellschaft aktiver Bür-
ger und engagierter unternehmen ein. 

Informieren, fördern, vernetzen. Unser 
angebot für bürgerstiftungen 

im Jahr 2002 hat die aktive Bürgerschaft den ar-
beitsbereich Bürgerstiftungen geschafen, um 
dieses innovative Konzept bürgerschaftlicher 
selbstorganisation zu fördern. Mit ihrem ange-
bot will die aktive Bürgerschaft zur Verbreitung 
und Professionalisierung der deutschen Bür- 
gerstiftungen beitragen. 

förderpreis aktive bürgerschaft 

engagement lohnt sich: Mit ihrem förderpreis 
prämiert die aktive Bürgerschaft Bürgerstif- 
tungen, die mit wirkungsvollen ideen und Pro- 
jekten nachhaltig die gesellschaft verändern. 
www.foerderpreis-aktive-buergerschaft.de

bürgerstiftungen online 

Das internetportal von aktive Bürgerschaft stellt 
das Konzept der Bürgerstiftung vor, informiert 
über Bürgerstiftungen bundesweit und bietet 
nützliche Materialien zum Download an. 
www.aktive-buergerschaft.de/buergerstiftungen

Umkreissuche bürgerstiftungen 

über die Online-suchmaschine finden potenti- 
elle stifter, interessierte Bürger und Journa-
listen den Weg zur Bürgerstiftung in ihrer nähe. 

Die Bürgerstiftungen präsentieren sich dort mit 
Portraits, stiftungsdaten und ausgewählten 
Presseartikeln. 
www.aktive-buergerschaft.de/umkreissuche

nachrichtendienst bürgergesellschaft 
und Rundbrief bürgerstiftungen
 
Der nachrichtendienst Bürgergesellschaft be-
richtet jeden Monat über aktuelle ereignisse 
und entwicklungen bürgerschaftlichen engage-
ments, der rundbrief Bürgerstiftungen speziell 
über bürgerstiftungsrelevante themen. Bestel-
lung unter:
elena.philipp@aktive-buergerschaft.de
bodo.wannow@aktive-buergerschaft.de
 
Ratgeber für bürgerstiftungen 

Die Publikationsreihe gibt praktische anlei- 
tungen für die gründung und arbeit von Bür- 
gerstiftungen. Kostenloser Download: 
www.aktive-buergerschaft.de/ratgeber

länderspiegel bürgerstiftungen 

Die Publikation dokumentiert jährlich die ent- 
wicklung von Bürgerstiftungen bundesweit und 
in den einzelnen Bundesländern. analysiert 
werden u.a. finanzdaten und wesentliche 
trends. Berichte und Kartenmaterial unter:
www.aktive-buergerschaft.de/laenderspiegel

forum bürgerstiftungen
 
Mit dem forum Bürgerstiftungen bietet die ak-
tive Bürgerschaft Bürgerstiftungen und grün-
dungsinitiativen die gelegenheit zum fachlichen 
austausch und zur Vernetzung. 
www.aktive-buergerschaft.de/forum



Die aktive Bürgerschaft ist das Kompetenzzentrum für Bürgerengagement 
der Volksbanken und raifeisenbanken im genossenschaftlichen finanzVerbund. 
Wir arbeiten ohne öfentliche Zuwendungen und sind parteipolitisch neutral. 
Die genossenschaftlichen Prinzipien der selbsthilfe, selbstverantwortung 
und selbstverwaltung sind für uns auch die Basis einer modernen Bürger-
gesellschaft. Diese ist unerlässlich für die Zukunftsfähigkeit unseres Landes, 
um Lebensbedingungen und Lebensqualität auch künftig zu erhalten und 
zu verbessern. Die aktive Bürgerschaft tritt deshalb für eine gesellschaft 
aktiver Bürger und engagierter unternehmen ein.

www.aktive-buergerschaft.de

ak ti ve Bür ger schaft: Kom pe tenz zent rum für Bür ge ren ga ge ment der 

Volks ban ken raif ei sen ban ken im ge nos sen schaft li chen fi nanz Ver bund


